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Entlastungsverfahren

1.	 In diesem Bericht fasst der Rechnungshof das Ergebnis seiner 
Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung und der Haus-
haltsrechnung der Freien und Hansestadt Hamburg für das Haus-
haltsjahr 2007 zusammen, soweit es für die Entlastung des Senats 
von Bedeutung sein kann (§ 97 Absatz 1 LHO). Der Bericht ist 
schon deswegen keine Zusammenfassung der gesamten Tätig-
keit des Rechnungshofs.

	 Den geprüften Stellen wurde Gelegenheit gegeben, zu den Prü-
fungsergebnissen Stellung zu nehmen. Diese Äußerungen sind in 
die Beratungen des Kollegiums des Rechnungshofs einbezogen 
und mit ihren wesentlichen Inhalten im Bericht berücksichtigt wor-
den. 

2.	 Dem Bericht liegen aktuelle Prüfungsergebnisse bis zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung durch das Kollegium des Rechnungshofs 
am 8. Januar 2009 zugrunde, um Bürgerschaft und Senat früh
zeitig Gelegenheit zu geben, aus finanzwirksamen Feststellungen 
Konsequenzen zu ziehen. Ganz überwiegend handelt es sich um 
Prüfungen aus dem Jahr 2008, gelegentlich auch aus früheren 
Jahren (§ 97 Absatz 3 LHO). Die in der LHO vorgeschriebene Stel-
lungnahme des Rechnungshofs zur Ordnungsmäßigkeit der Haus-
haltsrechnung (Abschnitt I des Jahresberichts) bezieht sich auf 
das Jahr 2007.

3.	 Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 sowie der hie-
rauf bezogene Jahresbericht 2008 des Rechnungshofs liegen der 
Bürgerschaft vor, sind jedoch bis zur Beschlussfassung dieses 
Berichts durch das Kollegium des Rechnungshofs noch nicht ab-
schließend beraten worden. Die Entlastung des Senats für das 
Haushaltsjahr 2006 steht daher noch aus. Das gilt gleichermaßen 
für die Entlastung des Rechnungshofs für seine Haushalts- und 
Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2006 durch die Bürger-
schaft.

Beschränkung der Prüfung

4.	 Der Rechnungshof überwacht nach Artikel 71 Absatz 1 Satz 1 der 
Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HV) die gesamte 
Haushalts- und Wirtschaftsführung. Der Umfang des Prüfungs-
stoffs lässt es allerdings nicht zu, jeweils sämtliche Tatbestände 
finanzwirtschaftlicher Betätigung eines Jahres zu prüfen. Der 
Rechnungshof ist daher ermächtigt, nach seinem Ermessen die 
Prüfung zu beschränken und Rechnungen ungeprüft zu lassen  
(§ 89 Absatz 2 LHO). Von dieser gesetzlichen Ermächtigung hat er, 
wie in den Vorjahren, Gebrauch gemacht. Die Prüfungstätigkeit 
des Rechnungshofs erfasst somit in jedem Jahr nur einen Teil des 
Verwaltungsgeschehens. Auch aus der Bildung von Prüfungs-
schwerpunkten ergibt sich zwangsläufig, dass über einige Behör-
den mehr berichtet wird als über andere.

Jahresbericht als 
wesentliche 
Grundlage für 
Entlastung des 
Senats

Stellungnahmen 
der geprüften 
Stellen  
berücksichtigt

Prüfungs- 
ergebnisse aus 
dem Jahr 2008
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I. Haushaltsrechnung 2007

Allgemeine Bemerkungen

5.	 Der Senat hat der Bürgerschaft die Haushaltsrechnung für das 
Haushaltsjahr 2007 am 18. November 2008 vorgelegt.1

Übereinstimmung mit den Kassenbüchern

6.	 Die Finanzbehörde hat die Haushaltsrechnung auf der Grundlage der 
Bücher in einem automatisierten Verfahren erstellt. Der Rechnungs-
hof hat davon abgesehen, die Übereinstimmung mit den Büchern im 
Einzelnen zu prüfen. Er hat jedoch die Ordnungsmäßigkeit des Ver-
fahrens durch Stichproben geprüft. Die in der Haushaltsrechnung 
aufgeführten Beträge stimmen insoweit grundsätzlich mit den in den 
Büchern nachgewiesenen Beträgen überein (§ 97 Absatz 2 LHO). 

7.	 Die Kassen-Gesamtrechnung, die dem Nachweis dient, dass die in 
der Haushaltsrechnung aufgeführten Einnahmen und Ausgaben mit 
der Gesamtsumme der durch die Bücher der Kasse einzeln nachge-
wiesenen Beträge übereinstimmen, wurde – wie bereits in den Jahren 
zuvor – mit Hilfe eines gesonderten Tabellenkalkulationsprogramms 
zusammengestellt. Die in den Büchern der Kasse, nicht aber in der 
Haushaltsrechnung darzustellenden Kasseneinnahmereste sind durch 
einen inzwischen behobenen Systemfehler zu hoch ausgewiesen. Der 
Rechnungshof hat die Finanzbehörde aufgefordert zu prüfen, ob von 
diesem Systemfehler gegebenenfalls auch Auszahlungsbuchungen 
betroffen waren (vgl. Tzn. 279 bis 281).

Vollständige und ordnungsgemäße Belegführung

8.	 Der Rechnungshof hat bei seinen Prüfungen – bis auf unbedeu-
tende Fälle – keine Einnahmen und Ausgaben festgestellt, die 
nicht belegt waren (§ 97 Absatz 2 LHO).

9.	 Er hat bei seinen Prüfungen jedoch Buchungsfehler oder Verstöße 
gegen die Vorschriften zu Form und Inhalt der Buchungsbelege, 
wie beispielsweise

	 –	 fehlende oder durch nicht befugte Personen abgegebene 
Unterschriften,

	 –	 Buchungen aufgrund nicht hinreichend geprüfter Unterlagen,

	 –	 die Saldierung von Einzahlungen mit Auszahlungen oder

	 –	 Buchungen auf unzutreffenden Titeln,

	 beanstandet.

Kasseneinnah-
mereste in den 
Büchern der 
Kasse zu hoch 
ausgewiesen

Verstöße  
gegen  
Vorschriften für 
Buchungsbelege

1	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 19/1577 vom 18 November 2008.
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	 So ist durch die versehentliche Buchung von Verzugszinsen in Höhe 
von 0,3 Mio. Euro auf einem Titel für Tilgungen der Ausweis der Til-
gung von Schulden im öffentlichen Bereich in der Haushaltsrechnung 
entsprechend zu hoch. Bei der Darstellung des Schuldenstandes 
(Vermögensübersicht) ist diese Fehlbuchung korrigiert worden.

Jahresergebnis

10.	 Nach dem Abschlussbericht (Haushaltsrechnung Teil B) schließt 
das Jahresergebnis (§ 25 LHO) in Einnahmen und Ausgaben aus-
geglichen ab:

Euro
Ist-Einnahmen 11.226.102.126,88
Ist-Ausgaben 11.226.102.126,88
Abschlussergebnis 0,00

Vermögensübersicht

11.	 Der Rechnungshof hat die Vermögensübersicht nach dem Stand 
vom 31. Dezember 2007 geprüft. 

	 Die im Kapitalvermögen berücksichtigten Sozialhilfedarlehen sind 
nicht korrekt erfasst, weil verschiedentlich sowohl die Gewährung 
als auch die Rückzahlung der Darlehen auf unzutreffenden Titeln 
gebucht wurden (vgl. Tzn. 326 bis 328, 337, 338 und Jahresbericht 
2008, Tz. 159 der Anlage).

	 Die Vermögenswerte der kameral buchenden Hochschulen sind 
wie die der übrigen kameral buchenden Verwaltungsbereiche zu 
erfassen. Das Vermögen der von den Hochschulen verwalteten 
Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist nicht in der Ver-
mögensübersicht ausgewiesen. Der Rechnungshof hat die Finanz
behörde aufgefordert, die Vermögensübersicht zu berichtigen.

	 Wesentliche Beanstandungen haben sich darüber hinaus nicht 
ergeben. 

Haushaltsüberschreitungen

12.	 In der Haushaltsrechnung 2007 sind acht Überschreitungen in 
Höhe von insgesamt 7.410 Euro ausgewiesen. Wegen der Begrün-
dungen wird auf die der Kurzfassung der Haushaltsrechnung bei-
gefügte Übersicht2 verwiesen, in der die Überschreitungen zusam-
mengefasst aufgeführt sind (§ 85 Nr. 1 LHO). Die Begründungen 
sind zutreffend.

Acht Überschrei-
tungen in Höhe 
von insgesamt 
7.410 Euro

2	 S. 20, 21 der Kurzfassung der Haushaltsrechnung 2007.
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13.	 Der Rechnungshof hat im Rahmen der Prüfung „Neuorganisation 
im Hamburger Schulbau (Modell Hamburg Süd)“ festgestellt, dass 
die Behörde für Schule und Berufsbildung mit der Unterzeichnung 
eines Vertrags ohne Ermächtigung Verpflichtungen in Höhe von 
insgesamt 16,6 Mio. Euro eingegangen ist. Der Rechnungshof hat 
beanstandet, dass das Eingehen von Verpflichtungen, zu denen 
die Behörde nicht ermächtigt war (Artikel 66, 68 HV), zu einer 
Haushaltsüberschreitung geführt hat. Wegen der Einzelheiten wird 
auf Tz. 32 verwiesen. 

14.	 Der Rechnungshof hat im Rahmen der Prüfung „Förderung der 
Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH“ festgestellt, 
dass die Behörde für Wirtschaft und Arbeit aus einem Titel Zuwen-
dungen an die Gesellschaft geleistet hat, der weder über die 
Zweckbestimmung des Titels noch durch die Erläuterungen im 
Haushaltsplan eine Verwendung der Mittel dafür zuließ. Der Rech-
nungshof hat beanstandet, dass die Leistung von Ausgaben, zu 
denen die Behörde von der Bürgerschaft nicht ermächtigt war  
(Artikel 66, 68 HV), zu einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 
3,7 Mio. Euro geführt hat. Wegen der Einzelheiten wird auf die Tzn. 
524 bis 527 verwiesen.

15.	 Die im Auftrag des Rechnungshofs tätig gewordene Vorprüfungs-
stelle II der Finanzbehörde hat im Rahmen der Prüfung des Jah-
resabschlusses und der Kassen- und Buchführung der Landes-
feuerwehrschule für das Wirtschaftsjahr 2006 beanstandet, dass 
bei der Erstausstattung einer neu errichteten Mehrzweckhalle die 
im Haushaltsrechtlichen Vermerk Nr. 8 des Wirtschaftsplans fest-
gesetzte Wertgrenze für Investitionen ohne Zustimmung der Bür-
gerschaft um 120.756,02 Euro überschritten wurde.3 Die Nicht
beachtung des Budgetrechts der Bürgerschaft (Artikel 66, 68 HV) 
hat insoweit zu einer Haushaltsüberschreitung geführt. 

Nicht ausge
wiesene Über-
schreitung 
in Höhe von  
 16,6 Mio. Euro 

Nicht ausge
wiesene Über-
schreitung 
in Höhe von  
3,7 Mio. Euro

Nicht ausge
wiesene Über-
schreitung 
in Höhe von
 120.756,02 Euro

3	 Vgl. Prüfvermerk der Vorprüfungsstelle II vom 20. Februar 2008.
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II. Jahres- und 
Konzernabschluss der 

Freien und Hansestadt Hamburg 
auf den 31. Dezember 2007

16.	 Die Finanzbehörde hat den Geschäftsbericht 2007 der Freien und 
Hansestadt Hamburg mit 

	 –	 dem zusammengefassten Lagebericht und dem Konzern­
lagebericht für das Geschäftsjahr 2007, 

	 –	 dem Jahresabschluss 2007 (bestehend aus der Bilanz auf 
den 31. Dezember 2007, der Ergebnisrechnung 2007 und 
dem Anhang) und

	 –	 dem Konzernabschluss 2007 (bestehend aus der Konzernbilanz 
auf den 31. Dezember 2007, der Konzern-Ergebnisrechnung 
2007 und dem Anhang sowie den Eröffnungsbilanzwerten auf 
den 1. Januar 2007) 

	 am 18. November 2008 veröffentlicht.1 Sie hat die vollständigen 
Abschlüsse mit dem Zahlenwerk und den Anhängen unter dem 
11. November 2008 dem Rechnungshof übersandt. 

17.	 Aufgrund des Termins der Vorlage im November 2008 dauern die 
Prüfung durch den Rechnungshof und die Erörterung der Feststel­
lungen mit der Finanzbehörde bei der Beschlussfassung dieses 
Berichts durch das Kollegium des Rechnungshofs noch an. Über 
das zusammengefasste Ergebnis seiner Prüfung wird der Rech­
nungshof gesondert in einer Ergänzung zum Jahresbericht 2009 
berichten. 

1	 Im Vorjahr wurde der Jahresabschluss (ohne Konzernabschluss) am 14. August 
2007 veröffentlicht.
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III. Öffentlich Private 
Partnerschaften

Öffentliche Investitionsvorhaben werden 
verstärkt im Wege Öffentlich Privater Part-
nerschaften realisiert. Vor einer Entschei-
dung hierüber bedarf es einer Betrachtung 
des jeweiligen Einzelfalls. Generelle Erwar-
tungen zur Wirtschaftlichkeit reichen nicht 
aus. 

Der Rechnungshof hat Hinweise für künf-
tige Projekte gegeben. 

 
Alternative Finanzierungsvariante 

18.	 Der Finanzierungsbedarf für dringend notwendige öffentliche  
Investitionen zur Daseinsvorsorge ist erheblich. Demgegenüber 
stehen eine stetig gestiegene Verschuldung der öffentlichen  
Haushalte und die damit einhergehende Einschränkung der finanz­
politischen Handlungsfähigkeit. Als ein Beitrag zur Lösung sind in 
den letzten zehn Jahren bundesweit Öffentlich Private Partner­
schaften (ÖPP) in den Blickpunkt gerückt. Hierbei handelt es sich 
um eine vertraglich geregelte und langfristig angelegte Koopera­
tion zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft bei der Rea­
lisierung öffentlicher Investitionsvorhaben. 

	 Diese ÖPP können als ganzheitliche Modelle die Beauftragung  
Privater mit den jeweils erforderlichen Planungs-, Finanzierungs-, 
Ausführungs- und Betreiberleistungen und damit den gesamten 
Lebenszyklus eines Projekts umfassen. Auf diesem Wege sollen ge­
genüber einer konventionellen Lösung – d. h. der Erbringung der ge­
nannten Leistungen in Eigenregie – Effizienzgewinne erzielt werden, 
die wiederum zum Abbau des öffentlichen Investitionsstaus beitra­
gen können. In den Städten und Gemeinden werden zunehmend öf­
fentliche Investitionsvorhaben im Wege von ÖPP realisiert. Hamburg 
verfügt hierzu bislang nur über geringe eigene Erfahrungen.

19.	 Auch vor dem Hintergrund erwarteter Effizienzpotenziale kann 
eine Beschaffungsvariante wie ÖPP aus sich heraus nicht die Lö­
sung finanzieller Probleme darstellen. So haben die Präsidentinnen 
und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder 
klargestellt, dass ÖPP fehlende öffentliche Mittel nicht ersetzen 
kann: „Bei ÖPP-Projekten treten andere laufende Aufwendungen 
an die Stelle von Zins- und Tilgungslasten und belasten künftige 
Haushalte in gleicher oder ähnlicher Weise. Nur nachgewiesene 
und haushaltswirksame Effizienzgewinne können zur Haushalts-
entlastung beitragen. ÖPP-Projekte, die sich die öffentliche Hand 
konventionell finanziert nicht leisten kann, darf sie sich ebenso 
wenig alternativ finanziert leisten.“1 Ob derartige Effizienzgewinne 

1	 Beschluss der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes 
und der Länder am 3. und 4. Mai 2006 in München.
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sich ergeben, muss in jedem Einzelfall durch eine Wirtschaftlich­
keitsuntersuchung nachgewiesen werden. 

	 Wegen ihres Lebenszyklusansatzes, der immer auch die Betriebs- 
und Erhaltungskosten für ein vertraglich vereinbartes Niveau ent­
hält, haben ÖPP-Projekte grundsätzlich eine positive Wirkung 
gegenüber dem in der Praxis auch in Hamburg festzustellenden 
Vorgehen: Erhaltungsdefizite, wie sie der Rechnungshof als Folge 
nicht auskömmlicher Erhaltungsmittel bei den Universitäten (vgl. 
Tzn. 213 bis 228, Grünanlagen und Spielplätzen (vgl. Tzn. 188 bis 
200) festgestellt hat, sowie ein Sanierungsstau bei den Schulen, 
dessen Beseitigung den Senat zum Modell Hamburg Süd veran­
lasst hat (vgl. Tzn. 25 bis 45), können bei einem ÖPP-Projekt mit 
Lebenszyklusansatz grundsätzlich nicht eintreten. Die Erhaltung 
hätte die Stadt allerdings auch ohne ÖPP erreichen können, wenn 
sie rechtzeitig bedarfsgerechte Erhaltungsmittel eingesetzt hätte.

	 Auch für die Beurteilung von ÖPP-Projekten sind daher die Ergeb­
nisse eines anzustellenden Wirtschaftlichkeitsvergleichs maßge­
bend. Vorausgesetzt werden muss bei einem derartigen Vergleich, 
dass die in Konkurrenz zur privaten Wirtschaft gestellte Verwal­
tung hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung optimiert ist und 
aufgabengerecht handeln kann. 

Prüfungen des Rechnungshofs

20.	 Der Senat hatte im März 2006 der Bürgerschaft u. a. über Hand­
lungsansätze berichtet, öffentliche Bau- und Sanierungsvorhaben 
verstärkt im Rahmen von ÖPP mit Lebenszyklusansatz durchzu­
führen. Dabei hatte er auch konkrete Projekte genannt, die nach 
damaligem Sachstand für eine Kooperation mit Privaten vorgese­
hen waren.2 Bislang sind zwei dieser Projekte begonnen worden; 
der Rechnungshof hat beide geprüft: 

	 –	 In seinem Jahresbericht 2008 hatte der Rechnungshof über 
seine Prüfung des ersten ÖPP-Projekts im Hamburger Schul­
bau, den „Neubau der Katharinenschule in der HafenCity“, 
mit Gesamtkosten von rund 25 Mio. Euro berichtet.3 

	 –	 Mit dem Jahresbericht 2009 berichtet der Rechnungshof über 
die Prüfung einer ÖPP vergleichbaren Variante: Bei der „Neu­
organisation im Hamburger Schulbau (Modell Hamburg Süd)“ 
ist die Stadt eine Öffentlich Öffentliche Partnerschaft (ÖÖP) 
mit einem städtischen Unternehmen eingegangen. Die Ge­
samtkosten dieses Projekts liegen bei rund 800 Mio. Euro.4

	 Zu den aktuellen Prüfungen haben außerdem Bauvorhaben ge­
hört, für die der Senat zum Zeitpunkt der Erhebungen ein ÖPP-

2	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/4148 vom 25. April 2006 „Konzept zur Reali­
sierung von Public-Privat-Partnership-Projekten, Bürgerschaftliches Ersuchen 
18/430“.

3	 Vgl. Jahresbericht 2008, Tzn. 326 bis 349.
4	 Vgl. Tzn 26 bis 27.
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Projekt zunächst angestrebt hatte oder die einen sonstigen Bezug 
zum Thema ÖPP haben. 

21.	 Der Rechnungshof hat auf Basis dieser Prüfungen die nachste­
hend zusammengefassten Hinweise zu künftigen ÖPP-Projekten 
gegeben:

	 –	 Angesichts der gegenüber der Bürgerschaft geäußerten Pro­
gnose, beim Neubau einer Schule durch ÖPP einen wirt­
schaftlichen Vorteil gegenüber einer konventionellen Eigenlö­
sung von über 25 % zu erreichen5, muss künftig entsprechend 
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die 
ÖPP-Eignung von Schulbauten und vergleichbaren Hoch­
bauten für jeden Einzelfall geprüft werden (Tzn. 42 bis 44).

	 –	 Vor der Beurteilung einer ÖPP als möglicher Alternative zur 
konventionellen Eigenlösung bedarf es eines Eignungstests, 
der die für den jeweiligen Einzelfall geltenden projektspezi­
fischen Kriterien beinhaltet. Für den Hochschulbau/-betrieb 
können zum Beispiel die entsprechenden Hinweise des 
Hochschul-Informations-Systems genutzt werden (Tzn. 224 
bis 227).

	 –	 Sofern ein Projekt für eine ÖPP geeignet ist, müssen an den 
privaten Partner gerichtete Planungsvorgaben zur Optimie­
rung des wirtschaftlichen Nutzens auf das zwingend erforder­
liche Maß beschränkt werden. Andernfalls besteht das Risiko, 
dass die Ausschreibung von Projekten eine geringe Resonanz 
bei potenziellen Partnern bewirkt. Besteht bei Projekten die 
Notwendigkeit, die Planungsfreiheit durch detaillierte Vorga­
ben einzuschränken, sollte zur Vermeidung zeitlicher Verzöge­
rungen und Verfahrensmehrkosten eine ÖPP von vornherein 
nicht als Handlungsansatz verfolgt werden (Tzn. 43 bis 45).

	 –	 Wirtschaftlichkeitsvergleiche können ihre Funktion, eine trans­
parente Entscheidungsgrundlage zu liefern, nur erfüllen, wenn 
sie abschließend alle Leistungen berücksichtigen und bis zu 
ihrer vertraglichen Fixierung dem jeweiligen Entwicklungs­
stand angepasst werden (Tz. 44).

	 –	 Für nachgehende Erfolgskontrollen sind alle die Entscheidung 
beeinflussenden Faktoren einschließlich der Annahmen, Da­
ten und Berechnungsschritte, auf denen der Vergleich beruht, 
nachvollziehbar zu dokumentieren (Tz. 44).

	 –	 Für die Entscheidung über ÖPP-Projekte ist auch das Verhält­
nis des Effizienzvorteils zu den Eigenkosten ein Kriterium. Zur 
Ermittlung des Effizienzvorteils in % müssen einheitlich und 
methodisch schlüssig die Eigenkosten als Basis zugrunde ge­
legt werden (Tz. 44).
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5	 Errichtung der Katharinenschule in der HafenCity, vgl. Bürgerschaftsdrucksache 
18/6328 vom 29. Mai 2007.
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	 –	 Auf Schätzungen basierende Kosten einer Eigenbaulösung 
sind für einen Wirtschaftlichkeitsvergleich grundsätzlich nur 
eingeschränkt geeignet, weil mögliche Vorteile eines Wett-
bewerbs, zum Beispiel bei der Preisgestaltung oder Projekt-
optimierung, nur einseitig der ÖPP-Lösung zugute kommen. 
Ein belastbarer Vergleich ist nur möglich, wenn der konventi­
onelle Vergleichswert ebenfalls auf zeitnahen Wettbewerbser­
gebnissen beruht. Stehen solche nicht zur Verfügung, ist dies 
bei der kritischen Würdigung des ermittelten Effizienzvorteils 
qualitativ zu berücksichtigen (Jahresbericht 2008, Tz. 333). 

	 –	 Gravierende Kostendifferenzen zwischen der konventionellen 
Eigenlösung und ÖPP können Indiz für die Unauskömmlich­
keit der vereinbarten Entgelte an den privaten Partner sein 
oder aber darauf hindeuten, dass die ermittelten Eigenkosten 
zu hoch angesetzt wurden. Die Plausibilität solcher Kosten­
differenzen ist deshalb und zur Erkennung möglicher Einspar­
potenziale bei Folgeprojekten im Rahmen einer kritischen 
Analyse zu überprüfen (vgl. Tz. 44 und Jahresbericht 2008, 
Tzn. 334, 335).

	 –	 Risikokosten müssen immer separat ermittelt und als solche 
transparent ausgewiesen werden. Gegebenenfalls sind Bau­
kosten um Risikoanteile zu bereinigen (Tz. 44).

	 –	 Sofern Investitionsvorhaben die Sanierung oder den Ersatz 
vorhandener Bausubstanz zum Ziel haben, sind bis zum  
Abschluss der Baumaßnahmen bei der Ermittlung der Eigen­
kosten nicht die vollen Bauunterhaltungskosten anzusetzen 
(Tz. 44).

	 –	 Entspricht der Effizienzvorteil weitgehend den ermittelten  
Risikokosten, ist vor der Entscheidung für eine ÖPP eine Sen­
sitivitätsanalyse durchzuführen, aus der die Auswirkungen 
von Veränderungen insbesondere einzelner Risikoeinschät­
zungen auf das Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsvergleichs 
erkennbar sind (Tz. 44).

	 –	 Werden bei ÖÖP Risiken auf Unternehmen der Stadt verla­
gert, ist darzulegen, wie sich die Risikokosten aus Konzern­
sicht Hamburgs auf den ermittelten Effizienzvorteil auswirken 
(Tz. 44).

	 –	 Einmalige Zahlungen, die mit dem privaten Partner zur Sen­
kung seiner Finanzierungskosten vereinbart werden, haben 
Auswirkungen auf das Ergebnis des Wirtschaftlichkeits­
vergleichs. Zur Verbesserung der Transparenz ist daher der 
wirtschaftliche Vorteil jeweils mit und ohne Einmalzahlungen 
zu ermitteln (Tz. 44).

22.	 Über diese Hinweise zur Durchführung von ÖPP-Projekten hinaus, 
hat der Rechnungshof folgende Feststellungen getroffen:

	 –	 Die Obergrenze für die Aufnahme von Krediten durch die 
Stadt richtet sich nach der Summe der veranschlagten Aus­
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gaben für Investitionen.6 Bei ÖPP finanziert der private Part­
ner die Investitionskosten für die öffentliche Hand vor und 
erhält zur Deckung seiner Finanzierungskosten ein über die 
gesamte Projektlaufzeit zu leistendes monatliches Entgelt, 
das im Investitionshaushalt veranschlagt wird. Daher muss 
ausgeschlossen werden, dass der durch die Investition be­
wirkte Vermögenszuwachs doppelt für Kreditaufnahmen ge­
nutzt werden kann. Die jeweiligen Finanzierungskosten sind 
daher auf die Kreditobergrenze mindernd anzurechnen (Jah­
resbericht 2008, Tz. 348).

	 –	 Angesichts der Ankündigung des Senats, verstärkt ÖPP als 
Handlungsalternative zu prüfen, hatte der Rechnungshof der 
Finanzbehörde empfohlen, den Leitfaden „Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen bei PPP-Projekten“, den die Finanzminister-
konferenz im Jahr 2006 den Ländern zur Anwendung emp­
fohlen hatte, in die Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 7 LHO 
aufzunehmen und im Rahmen einer Erfolgskontrolle auf Basis 
vorliegender praktischer Erfahrungen mit ÖPP-Projekten die 
Vorgaben gegebenenfalls anzupassen (vgl. Jahresbericht 
2008, Tz. 349). 

		  Aufgrund der daraufhin erfolgten Aufnahme des Leitfadens in 
die VV sind die Behörden nunmehr verpflichtet, ihn grund­
sätzlich als verbindliche Vorgabe anzuwenden.

23.	 Der Rechnungshof sieht ferner die Notwendigkeit, die Auftragge­
berposition der Behörden bei Bauherrenbetreuung, Projektsteue­
rung, Ausschreibungsverfahren sowie Überprüfung der Bauaus­
führung gegenüber externen Beratern und privaten Partnern zu 
stärken. Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt muss 
sich noch Klarheit über die künftige Aufgabenstellung der staat­
lichen Hochbauverwaltung verschaffen (vgl. Jahresbericht 2008, 
Tz. 366).

	 Der Rechnungshof hat aktuell angeregt, in diesem Zusammen­
hang die Hochbaudienststellen für die Betreuung von ÖPP-Pro­
jekten zu qualifizieren und damit den Behörden für die speziellen 
baulichen Belange bei ÖPP einen kompetenten Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stellen, der gleichartiges Vorgehen gewährleistet 
und Erfahrungen zentral auswerten kann. 

24.	 Schließlich hat der Rechnungshof angesichts der langfristigen und 
künftige Bürgerschaften bindenden Verträge die Finanzbehörde 
gebeten, die dem Finanzbericht beigefügte Übersicht „Private 
Vorfinanzierungen öffentlicher Baumaßnahmen“7 zu aktualisieren 
und die sich aus den ÖPP- bzw. ÖÖP-Projekten resultierenden 
finanziellen Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre auszuweisen. 

	 Die Finanzbehörde hat dies für den Finanzbericht 2011/2012 zu­
gesagt.

6	 Vgl. § 18 Absatz 1 LHO.
7	 Vgl. Anlage 2.3 zum Finanzbericht.
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Behörde für Schule und 
Berufsbildung / 
Finanzbehörde 

 
 

Neuorganisation im 
Hamburger Schulbau 
(Modell Hamburg Süd)

Bei der Veranschlagung des Modells war 
die notwendige Etatreife nur eingeschränkt 
gegeben. Die Behörde für Schule und Be-
rufsbildung ist Verpflichtungen in Höhe von 
16,6 Mio. Euro ohne vorherige budgetrecht-
liche Ermächtigung eingegangen. 

Die vorgesehene Veranschlagung von ins-
gesamt 88 Mio. Euro Sachausgaben als 
Investitionen und 9 Mio. Euro für den unge-
wissen Eintritt von Risiken ist nicht mit den 
gesetzlichen Vorgaben vereinbar und daher 
aufzugeben. 

Das methodische Vorgehen belastet die 
notwendige Transparenz des durchge-
führten Wirtschaftlichkeitsvergleichs.

25.	 Mit dem „Modell Hamburg Süd“ haben die Behörde für Schule 
und Berufsbildung (BSB)1 und das stadteigene Unternehmen 
GWG GEWERBE Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbeim­
mobilien mbH (GWGG) eine teilweise Neuorganisation des Ham­
burger Schulbaus vereinbart. Die GWGG wird 32 Schulstandorte 
südlich der Elbe innerhalb der ersten fünf Jahre nach Vertrags­
beginn am 1. Juli 2007 sanieren oder durch Neu- und Zubauten 
ersetzen bzw. ergänzen. Außerdem wird sie das Facility Manage­
ment2 einschließlich der Durchführung werterhaltender Bau­
unterhaltungsmaßnahmen über einen Zeitraum von 25 Jahren 
durchführen. Im Gegenzug zahlt Hamburg über die gesamte Ver­
tragslaufzeit jeweils monatlich eine Investitionsrate zur Finanzie­
rung der Schulbaumaßnahmen durch die GWGG (Leistungsent­
gelt I3) sowie eine Bewirtschaftungspauschale (Leistungsentgelt II4). 
Diese als Öffentlich Öffentliche Partnerschaft (ÖÖP) bezeichnete 
Kooperation orientiert sich weitgehend an Öffentlich Privaten 
Partnerschaften (ÖPP), die auf den Lebenszyklus einer Immobilie 
ausgerichtet sind. Der Senat verfolgt die Strategie, bei großen 

1	 Ehemals Behörde für Bildung und Sport.
2	 Das Facility Management umfasst das technische, infrastrukturelle und kauf­

männische Gebäudemanagement für die Immobilien aller am Modell teilneh­
menden Schulen. 

3	 Vgl. Haushaltsplan 2007/2008, Titel 3010.823.01 „Modell Hamburg Süd – Leis­
tungsentgelt I“.

4	 Titel 3010.546.01 „Modell Hamburg – Leistungsentgelt II“.
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Investitionsvorhaben ÖPP als eine bedeutsame Realisierungs­
variante nachdrücklich in den Vordergrund zu stellen.5

Beteiligung der Bürgerschaft

Darstellung der Ausgaben

26.	 Die Bürgerschaft hat im Juni 2007 den finanziellen Auswirkungen 
des „Modells Hamburg Süd“ zugestimmt und die beantragten  
Änderungen des Haushaltsplans 2007/2008 beschlossen. In der 
diesem Beschluss zugrunde liegenden Bürgerschaftsdrucksache 
vom 13. Februar 2007 wurde ihr u. a. mitgeteilt, dass 

	 –	 nach dem durchgeführten Wirtschaftlichkeitsvergleich zwi­
schen der konventionellen Lösung und der ÖÖP-Lösung das 
Modell zu Gesamtkosten von 756,2 Mio. Euro führe6,

	 –	 die Absicht bestehe, u. a. durch die Inanspruchnahme von 
Fördermitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kom­
munalkreditähnliche Konditionen für die Finanzierung der 
Baumaßnahmen zu erreichen, 

	 –	 noch keine endgültige Finanzierung vorliege und erst nach 
Beschluss der Bürgerschaft die Finanzierungskonditionen 
abschließend berücksichtigt werden könnten.7 

27.	 Der Rechnungshof hat festgestellt, dass diese Darstellung den 
damals vorliegenden Sachstand nur unzureichend wiedergab: 

	 –	 Hamburg zahlt neben dem Leistungsentgelt I drei Investitions-
raten von insgesamt rund 24,7 Mio. Euro.8 Die Bürgerschaft 
hat der Haushaltsfinanzierung dieses Betrags zwar zuge­
stimmt, er ist aber nicht in den ihr mitgeteilten Gesamtkosten 
enthalten. Die gesonderte Ausweisung dieses Betrags in der 
Drucksache beruht nach Erklärung der BSB darauf, dass es 
sich nicht unmittelbar um Kosten des Modells Hamburg Süd 
handele, sondern vielmehr um Kosten des Programms  
„Bilden – Beraten – Betreuen“ / KESS9, das aus dem Sonder­
investitionsprogramm (SIP) in 2010 hätte finanziert werden 
sollen. 

		�  In der Bürgerschaftsdrucksache wurden die 24,7 Mio. Euro 
demgegenüber als Vorauszahlungen auf die Bauinvestitionen 
in den Jahren 2007 bis 2009 dargestellt, mit denen eine Ver­
ringerung der Finanzierungskosten des Modells erreicht wer­
den sollte. Insoweit hätten diese Kosten – unabhängig von 
ihrer Finanzierung – zu den Gesamtkosten gerechnet werden 
müssen.

5	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/4487 vom 23. Juni 2006, S. 1.
6	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/5799 vom 13. Februar 2007, S. 12.
7	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/5799 vom 13. Februar 2007, S. 11, Ziff. 7.2.2.
8	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/5799 vom 13. Februar 2007, S. 13.
9	 Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern.
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	 –	 Die Modellstruktur war zum Zeitpunkt der Bürgerschaftsbe-
teiligung nicht mit den Förderprogrammen und -bedingungen 
der KfW kompatibel.10 Inwieweit die KfW ihre Förderbedin­
gungen an die Modellstruktur anpassen und sich gegebenen­
falls hieraus der Zinsunterschied zu einer üblichen Bankfinan­
zierung erheblich verringern würde, war nicht abzusehen. 
Insoweit waren nicht nur die „endgültigen Finanzierungsmo­
dalitäten“ unter Einschluss der tagesgültigen Zinsentwicklung 
noch offen, sondern vielmehr auch die Frage, ob überhaupt 
und in welchem Umfang die Einbindung öffentlicher Förder­
mittel möglich sein würde. Erst nach Klärung dieser Fragen 
hätte der Umfang einer zusätzlich erforderlichen Bankfinan­
zierung hinreichend sicher festgestellt werden können. Be­
lastbare Aussagen zu den erforderlichen Finanzierungskosten 
waren damit zum Zeitpunkt der Bürgerschaftsbeteiligung 
nicht möglich. Vielmehr konnten erhebliche Kostenände­
rungen nicht ausgeschlossen werden und sind dann tatsäch­
lich auch eingetreten: Nach Abschluss der Verhandlungen mit 
der KfW und der Partnerbank im Juni 2007 – vier Monate nach 
Beantragung der Haushaltsmittel – erhöhten sich die Finan­
zierungskosten von rund 88 Mio. Euro um 14,2 Mio. Euro  
(16 %) auf rund 103 Mio. Euro. 

	 –	 Der zwischen der BSB und der GWGG geschlossene Bau- 
und Sanierungsvertrag vom 29. Juni 2007 sieht über den 
der Bürgerschaft mitgeteilten Planungsstand hinausgehende 
Baukosten von rund 2,4 Mio. Euro vor. Diese Mehrkosten sind 
im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass erst nach der 
Bürgerschaftsbeteiligung abschließend geklärt wurde, be­
stimmte Gebäude aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu sa­
nieren, sondern abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen.  

	 Danach betragen die Gesamtkosten des Modells 797,5 Mio. Euro 
und liegen insgesamt um 41,3 Mio. Euro höher als sie der Bürger­
schaft mitgeteilt wurden. 

28.	 Ferner hatte die BSB zum Zeitpunkt der Bürgerschaftsbeteiligung 
noch nicht endgültig geklärt, in welcher Höhe bei den geplanten 
Baumaßnahmen Mehrkosten aufgrund gegebenenfalls notwendig 
werdender Schadstoffsanierungen anfallen können. Nach einer 
Risikoabschätzung eines von ihr im April 2006 beauftragten Gut­
achters kann in der Bauphase bis Mitte 2012 ein schadstoffbe­
dingter Mehraufwand von rund 5,2 Mio. Euro entstehen. Das Gut­
achten lag allerdings erst im Mai 2007 vor – rund drei Monate nach 
Beteiligung der Bürgerschaft. 

29.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BSB vor der Bürger­
schaftsbeteiligung die oben genannten Kosten nicht mit der gefor­
derten größtmöglichen Genauigkeit ermittelt hat und damit die 
notwendige Etatreife bei der Veranschlagung von Ausgaben für 
das „Modell Hamburg Süd“ nur eingeschränkt gegeben war.11 

10	 Die Modellstruktur wich insbesondere hinsichtlich des Zinses und der Tilgung 
über die gesamte Vertragslaufzeit, dem Mittelbedarf über fünf Jahre und der 
vorgesehenen monatlichen Finanzierungszahlungen ab. 

11	 Vgl. Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 11 Absatz 2 LHO.
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30.	 Die Kritik mangelnder Etatreife hält die BSB nicht für berechtigt. 
Sie habe die Bürgerschaft über alle zum damaligen Zeitpunkt 
verfügbaren entscheidungsrelevanten Fakten einschließlich 
sämtlicher Ausgaben des Modells informiert. So sei die GWGG 
für sie glaubhaft zu der Auffassung gelangt, eine Förderung 
durch die KfW erreichen zu können und das vom Rechnungshof 
angeführte Gutachten habe der Absicherung der von ihr in die  
Risikokosten übernommenen Ansätze gedient. Die nachträg­
liche Entscheidung, Ersatzbauten zu errichten, führe zwar zu 
den vom Rechnungshof dargestellten Mehrkosten, gleichzeitig 
bewirke sie aber rund 5,3 Mio. Euro niedrigere Bewirtschaf­
tungskosten.

31.	 Die Erklärungen der BSB zur Etatreife haben den Rechnungshof 
nicht überzeugt. Die BSB hätte alle voraussichtlich ausgabewirk­
samen Faktoren vor der Bürgerschaftsbeteiligung abschließend 
prüfen und die gesamten daraus resultierenden Ausgaben mit der 
haushaltsrechtlich geforderten größtmöglichen Genauigkeit ermit­
teln müssen:

	 –	 Die BSB hatte davon Kenntnis, dass die GWGG nach ihren 
ersten unverbindlichen Gesprächen mit der KfW die Frage, ob 
die öffentliche Förderung überhaupt auf das Modell angewen­
det werden kann, Mitte Januar 2007 noch als offen ansah. 
Deshalb wäre es erforderlich gewesen, die Ausgabeermäch­
tigung erst nach Abstimmung mit der KfW auf Grundlage der 
endgültigen Finanzierungsstruktur zu beantragen, die aus­
drücklich das Eingehen zusätzlicher Verpflichtungen aufgrund 
tagesüblicher Zinsänderungen beinhaltet hätte. Dabei hätte 
der Bürgerschaft auch die Bandbreite mitgeteilt werden müs­
sen, in der sich durch die Zinsentwicklung bis zum Vertrags­
abschluss Mehrausgaben ergeben können.

	 –	 Die von der BSB gesehene Notwendigkeit, ihre Schätzung 
schadstoffbedingter Mehrkosten durch einen Gutachter über-
prüfen zu lassen, zeigt, dass die Mehrkosten noch als unsi­
cher anzusehen waren. Andernfalls hätte es keinen Anlass 
gegeben, das mit 40.000 Euro honorierte Gutachten in Auf­
trag zu geben.

	 –	 Die durch Ersatzbauten zu erwartenden Minderkosten sind 
aus wirtschaftlicher Sicht zwar positiv zu bewerten. Die zu­
sätzliche Belastung des Investitionshaushalts sowie die er­
warteten Minderausgaben im Sachhaushalt bestätigen aber, 
dass auch hier die erforderliche Etatreife bei der Bürger­
schaftsbeteiligung nicht gegeben war. 

Eingehen vertraglicher Verpflichtungen

32.	 Die Bürgerschaft hatte zwar den dargestellten finanziellen Auswir­
kungen des Modells sowie den beantragten Änderungen des 
Haushaltsplans 2007/2008 zugestimmt. Sie konnte aus dem ihr 
vorgelegten Antrag aber weder auf 14,2 Mio. Euro höhere Finan­
zierungskosten schließen noch hatte sie von den zusätzlichen  

Ermächtigung  
um 16,6 Mio.  
Euro über
schritten
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2,4 Mio. Euro Investitionskosten Kenntnis.12 Für das Eingehen von 
Verpflichtungen über die beantragten Ausgaben und dargestellten 
finanziellen Auswirkungen hinaus fehlte damit auch die notwen­
dige Bewilligung der Bürgerschaft (Artikel 66, 68 HV, §§ 1 bis 3 
LHO). In der Folge ist die BSB mit der Unterzeichnung des Bau- 
und Sanierungsvertrags Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 
16,6 Mio. Euro zulasten Hamburgs eingegangen, ohne hierzu von 
der Bürgerschaft ermächtigt gewesen zu sein. 

	 Der Rechnungshof hat dies ebenfalls beanstandet.

	 Die BSB hat zugesagt, die Bürgerschaft im Rahmen der Veran­
schlagung für die Haushaltsjahre 2009/2010 über die vertrags­
gültigen Modellkosten zu unterrichten.

Veranschlagung 

Leistungsentgelt I

33.	 Die BSB veranschlagt das über die Vertragslaufzeit an die GWGG 
zu zahlende Leistungsentgelt I in Höhe von 356,5 Mio. Euro im 
Investitionshaushalt der Stadt. Damit wird auch ein Anteil von etwa 
88 Mio. Euro Finanzierungskosten im Investitionshaushalt veran­
schlagt, obwohl es sich hierbei nicht um Ausgaben für Investi­
tionen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben handelt.13

34.	 Der Rechnungshof hatte wegen der Möglichkeit, Investitionen kre­
ditär finanzieren zu können, zuletzt in seinem Jahresbericht 2008 
auf die finanzwirtschaftlichen Folgen einer nicht sorgfältigen und 
nachvollziehbaren Abgrenzung investiver und konsumtiver Ausga­
ben hingewiesen.14 Er hat die nicht vom Haushaltsrecht gedeckte 
Veranschlagungspraxis der BSB beanstandet und sie aufgefor­
dert, eine haushaltsrechtlich einwandfreie Veranschlagung sicher­
zustellen.

	 Die BSB hat zugesagt, die Veranschlagung den rechtlichen Vorga­
ben anzupassen. 

Risikokosten

35.	 Die BSB hat 0,5 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2007 und 1,5 Mio. 
Euro für das Haushaltsjahr 2008 als Investitionszuschuss zur Ab­
deckung kalkulatorischer Risiken veranschlagt, die nicht auf die 
GWGG übertragen wurden.15 Hierzu sollen insbesondere Risiken 
im Zusammenhang mit Schadstoff- und Kampfmittelbeseitigung 
sowie Maßnahmen resultierend aus Veränderungen sicherheits-
technischer und bauordnungsrechtlicher Vorschriften gehören. 

12	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/5799 vom 13. Februar 2007, Ziff. 9 Petitum.
13	 Vgl. § 13 Absatz 2 und 3 LHO sowie die Verwaltungsvorschriften über die Grup­

pierung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach Arten (VV-
Gruppierungsplan).

14	 Vgl. Jahresbericht 2008, Tz. 288 (Unterbringung von Baggergut).
15	 Vgl. Titel 3010.823.06 „Modell Hamburg Süd – Investitionszuschuss zur Ab­

deckung von Baurisiken“.
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Bis einschließlich 2012 sollen insgesamt weitere 7,0 Mio. Euro für 
diesen Zweck veranschlagt werden.

 
36.	 Nach dem Fälligkeitsprinzip dürfen nur die Einnahmen und Ausga­

ben im Haushaltsplan veranschlagt werden, die im Haushaltsjahr 
voraussichtlich zu leisten sind und damit kassenwirksam werden.16 

Dadurch soll die Veranschlagung von Deckungsmitteln über den zu 
erwartenden Finanzbedarf hinaus verhindert sowie der Entstehung 
übermäßiger Ausgabereste und dem Problem ihrer Deckung entge­
gengewirkt werden. Sofern eine Veranschlagung aufgrund nicht ab­
zusehender Fälligkeit nicht möglich ist, müssen Haushaltsmittel im 
Bedarfsfall entweder nachgefordert (§ 33 Absatz 2 LHO) oder als 
über-/außerplanmäßige Ausgabe (Artikel 68 Absatz 2 HV und § 37 
LHO – Notbewilligungsrecht des Senats) behandelt werden.

	 Die Fälligkeit von Risikokosten kann nicht dem Grunde und der 
Höhe nach feststehen, weil sie generell von dem Eintritt des jewei­
ligen Risikos und vom Schadensausmaß im Einzelfall abhängig ist. 
Andernfalls handelt es sich nicht um Risiken, bei denen immer nur 
eine Eintrittswahrscheinlichkeit besteht. Bei günstigem Projekt­
verlauf können Risikokosten ganz oder teilweise entfallen. 

	 Der Rechnungshof hat die nicht dem Haushaltsrecht entspre­
chende Veranschlagung beanstandet. 

37.	 Die BSB hat erklärt, die Risiken seien zum Teil gutachterlich abge­
sichert kalkuliert worden. Sie habe die Risiken entsprechend den 
einschlägigen ÖPP-Leitfäden unter Berücksichtigung der mög­
lichen Schadenshöhen sowie ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit über 
einen statistischen Erwartungswert ermittelt. Insofern seien die 
Ausgaben in der Summe mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 
100 % belegt. 

38.	 Die Erklärung der BSB trägt nicht:

	 –	 Bei dem Gutachten zum schadstoffbedingten Mehraufwand 
handelt es sich um eine „Risikoabschätzung“, die eine Schät­
zung von Mehrkosten aufgrund vergleichbarer Bauten beinhal­
tet und somit Fälligkeiten auch nicht verbindlich nennen kann.

	 –	 Es gibt keine Anzeichen dafür, dass über die Bauphase Aus­
gaben aufgrund des Eintritts von Genehmigungsrisiken, zum 
Beispiel aus der Veränderung sicherheitstechnischer und 
bauordnungsrechtlicher Vorschriften, fällig werden müssen. 

	 –	 Der im Auftrag der Finanzministerkonferenz erstellte und im 
März 2008 in die VV zu § 7 LHO übernommene Leitfaden zu 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei ÖPP-Projekten trägt 
den haushaltsrechtlichen Vorgaben zur Veranschlagung mit 
dem Hinweis Rechnung, dass Risiken zunächst nur als kalku­
latorische Kosten bewertbar und nicht unmittelbar haushalts­
wirksam sind.

16	 Vgl. § 11 Absatz 2 LHO, VV Nr. 1.1. zu § 11 Absatz 2 LHO.

Veranschlagung 
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	 Im Übrigen hat die BSB selbst noch in der für den Wirtschaft-
lichkeitsvergleich zwischen konventioneller Beschaffungsvariante 
und ÖÖP erstellten Risikomatrix zu den bei Hamburg verblei­
benden Einzelrisiken deren Eintrittwahrscheinlichkeiten nur mit  
0 % bis maximal 50 % angegeben. 

39.	 Der Rechnungshof hat die BSB aufgefordert, die Ausgaben ent-
sprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben zu veranschlagen 
und die entgegen Haushaltsrecht bislang veranschlagten Ausga­
ben – soweit sie für den beantragten Zweck nicht geleistet werden 
mussten – einzusparen.

Auswahl des Kooperationspartners

40.	 Der Vertragsabschluss mit der GWGG erfolgte ohne ein vorheriges 
Vergabeverfahren im Rahmen einer Inhouse-Lösung. Der Senat 
hatte die Absicht, das Projekt ausschließlich mit der stadteigenen 
GWGG zu realisieren. Entsprechend dieser Vorgabe blieb die Wirt­
schaftlichkeitsuntersuchung auf den Vergleich der konventionellen 
Eigenlösung durch die BSB mit dem Angebot der GWGG be­
schränkt. Mit der Festlegung auf die GWGG als Kooperationspart­
ner wurde auf die realistische Chance verzichtet, im Wettbewerb 
mehrerer Anbieter – zu denen auch die GWGG hätte gehören kön­
nen – und nach Abwägung mit den nach Ansicht des Senats be­
stehenden Vorteilen einer ÖÖP-Lösung17 eine wirtschaftlichere 
Variante zu erreichen.

41.	 Die BSB hat erklärt, die Zusammenarbeit mit der GWGG in einer 
ÖÖP habe das Ziel, unter beherrschbaren Rahmenbedingungen 
Modellsicherheit für die Neuorganisation des hamburgischen 
Schulbaus zu erhalten. Zudem sei nach den Verkäufen städtischer 
Immobilien im Rahmen des Projekts PRIMO18 das Kerngeschäft 
der GWGG weggefallen und es aus gesamtstädtischer Sicht sinn­
voll, hier ein alternatives Geschäftsfeld zu entwickeln. 

	 Der Rechnungshof hat darauf hingewiesen, dass erst nach Ver-
handlungen auch mit privaten Bietern abschließend hätte beurteilt 
werden können, ob die Realisierung des Modells im Rahmen einer 
ÖPP zu nicht beherrschbaren Rahmenbedingungen führt und das 
gesamtstädtische Interesse die Entwicklung neuer Aufgaben für 
die GWGG rechtfertigt. 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

42.	 Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten  
(§ 7 Absatz 1 LHO). Für jede finanzwirksame Maßnahme sind Wirt­
schaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen, soweit die Maß-
nahme von Hamburg gestaltet werden kann und zur Zielerreichung 

17	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksachen 18/4630 vom 4. Juli 2006, S. 3 und 18/5799 vom 
13. Februar 2007, Ziff. 3 Absatz 1.

18	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksachen 18/3678 vom 7. Februar 2006 und 18/5494 vom 
12. Dezember 2006.

Vertragsabschluss 
ohne vorherigen 
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mehrere Möglichkeiten bestehen, die unterschiedliche Auswirkung 
auf den Mitteleinsatz oder das Ergebnis haben.19

	 Die BSB hat im Januar 2007 eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
in Form eines Vergleichs zwischen einer konventionellen Eigen-
realisierung des Projekts und einer ÖÖP-Lösung abgeschlossen 
und der Bürgerschaft mit Drucksache 18/5799 vom 13. Februar 
2007 über das Ergebnis berichtet. Angesichts der Dimensionie­
rung sowie der inhaltlichen und zeitlichen Struktur des Modells 
Hamburg-Süd (vgl. Tz. 25) ist der Wirtschaftlichkeitsvergleich der 
BSB mit seiner großen Menge unterschiedlicher Daten in Ham­
burg bislang als einzigartig anzusehen. Insoweit hat er auch als 
Orientierungsmaßstab für vergleichbare künftige ÖÖP/ÖPP-Pro­
jekte eine besondere Bedeutung. 

43.	 Der Rechnungshof hat den Vergleich unter Hinzuziehung eines ex­
ternen Beraters auf Basis der von der BSB zugrunde gelegten Me­
thode und verwendeten Eingangsdaten geprüft und festgestellt, 
dass die ÖÖP-Lösung gegenüber der Realisierung in Eigenregie 
zwar mit einem Effizienzvorteil verbunden ist, dieser allerdings 
deutlich niedriger ausfällt als er Senat und Bürgerschaft mitgeteilt 
wurde. So führt die ÖÖP-Lösung nur zu rund 38,4 Mio. Euro statt 
83,4 Mio. Euro Minderausgaben; der nominale Effizienzvorteil be­
trägt dann 4,83 % statt 11,02 %. Ursächlich für das Ergebnis der 
BSB ist die methodische Vorgehensweise, die zudem die notwen­
dige Transparenz des Wirtschaftlichkeitsvergleichs belastet.

44.	 Der Rechnungshof hat aus seinen Feststellungen beim „Modell 
Hamburg Süd“ Hinweise entwickelt, die methodische Unsicher­
heiten vermeiden sowie Validität und Aussagekraft künftiger Wirt­
schaftlichkeitsvergleiche für ÖÖP/ÖPP sicherstellen: 

	 –	 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen müssen eine transparente 
Entscheidungsgrundlage liefern und als Steuerungsinstru­
ment die Grundlage für nachgehende Erfolgskontrollen bil­
den. Diese Funktionen kann ein Vergleich zwischen Eigen- 
und ÖPP-Kosten nur erfüllen, wenn er abschließend ist und 
die berücksichtigten Leistungen und Kosten bis zu ihrer ver­
traglichen Fixierung dem jeweiligen Entwicklungsstand ange­
passt werden. 

		  Ferner müssen alle die Entscheidung beeinflussenden Fak­
toren für die gesamte Projektlaufzeit nachvollziehbar doku­
mentiert werden. Hierzu gehören sämtliche Annahmen, Daten 
und Berechnungsschritte, auf denen der Vergleich beruht. 

	 –	 Für die Entscheidung über ÖÖP/ÖPP-Projekte ist nicht nur 
der geldwerte Effizienzvorteil, sondern auch das Verhältnis 
des Effizienzvorteils zu den Eigenkosten ein Kriterium. Zur Er­
mittlung des Effizienzvorteils in Prozent müssen einheitlich 
und methodisch schlüssig die Eigenkosten und nicht die 
ÖÖP/ÖPP-Kosten als Basis zugrunde gelegt werden. 

19	 Vgl. § 7 Absatz 2 LHO, VV Nr. 2.1 zu § 7 LHO.
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	 –	 Für den Wirtschaftlichkeitsvergleich sind die Gesamtkosten 
beider Beschaffungslösungen entscheidend. Unabhängig 
hiervon hält es der Rechnungshof für wirtschaftlich geboten, 
die Plausibilität gravierender Unterschiede bei einzelnen Kos­
ten bzw. Kostenblöcken – zum Beispiel bei den Baukosten, 
insbesondere wenn für den Kooperationspartner die gleichen 
Rahmenbedingungen bei der Vergabe von Leistungen gelten – 
im Rahmen einer kritischen Analyse zu überprüfen. Hierdurch 
können nicht nur die üblichen Risiken bei der Beauftragung 
eines Kooperationspartners (zum Beispiel Insolvenz) verrin­
gert, sondern auch Einsparpotenziale für künftige Projekte 
deutlicher erkannt werden. 

	 –	 Der Effizienzvorteil darf nicht darauf beruhen, dass für die Er­
mittlung der eigenen Baukosten, die wiederum Bemessungs­
grundlage für die Risiko-, Finanzierungs- und Instandhal­
tungskosten sind, Kennwerte verwendet werden, die bereits 
die üblichen Baurisiken berücksichtigen. Risikokosten müs­
sen schon aus Transparenzgründen stets separat ermittelt 
und als solche auch ausgewiesen werden. 

	 –	 Bei Projekten, die eine Sanierung vorhandener Bausubstanz 
oder ihren vollständigen Ersatz zum Ziel haben, dürfen bis 
zum Abschluss der Baumaßnahme nicht die vollen Kosten für 
eine werterhaltende Bauunterhaltung angesetzt werden. Viel­
mehr sind nur die Kosten der Maßnahme zu berücksichtigen, 
die unabdingbar notwendig sind und eine Erhöhung des  
Sanierungsbedarfs vermeiden. 

	 –	 Besteht die Möglichkeit, dass der Effizienzvorteil zu einem 
wesentlichen Teil auf den ermittelten Risikokosten beruht, ist 
vor der Entscheidung eine Sensitivitätsanalyse durchzufüh­
ren, aus der die Auswirkungen von Veränderungen insbeson­
dere einzelner Risikoeinschätzungen auf das Ergebnis des 
Wirtschaftlichkeitsvergleichs erkennbar sind. 

	 –	 Bei ÖÖP-Projekten findet letztlich keine Risikoverteilung zwi­
schen der Stadt und einem privaten Partner statt. Da Risiken 
auf ein Hamburger Unternehmen übertragen werden, wird der 
Konzern Hamburg von diesen nicht freigehalten. So ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Risiken über die Projektlaufzeit 
haushaltswirksam werden. Daher ist ergänzend darzustellen, 
wie sich die Risiken aus Konzernsicht auf den Effizienzvorteil 
auswirken.

	 –	 ÖPP-Projekte verursachen gegenüber konventionellen Be­
schaffungslösungen grundsätzlich höhere Finanzierungskos­
ten. Werden neben den monatlich an den privaten Partner zu 
zahlenden Leistungsvergütungen zur Verringerung von Finan­
zierungskosten einmalige Zahlungen vereinbart, verringern 
sich hierdurch die Kosten einer ÖPP folglich in einem größe­
ren Umfang als bei einer konventionellen Lösung. Insoweit 
besteht die Möglichkeit, über die Höhe von Einmalzahlungen 
Einfluss auf das Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsvergleichs zu 
nehmen. Zur Verbesserung der Transparenz muss deshalb 
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der wirtschaftliche Vorteil jeweils mit und ohne Einmalzah­
lungen ermittelt werden.

45.	 Die BSB will – auch wenn sie nach ihrer eigenen Erklärung über 
das Ausmaß der Wirtschaftlichkeitsvorteile auf Basis unterschied­
licher methodischer Ansätze noch anderer Auffassung ist – die 
Feststellungen des Rechnungshofs bei den nachfolgenden Pro­
jekten berücksichtigen. Auch der Forderung nach einem ab-
schließenden Wirtschaftlichkeitsvergleich will sie nachkommen 
und dabei alle Aspekte einbeziehen, die zwischen Senatsbefas­
sung und Vertragsunterzeichnung kostenwirksam geworden sind 
bzw. unzureichend Berücksichtigung gefunden haben.

	 Die Finanzbehörde will den Hinweis zu Einmalzahlungen aufneh­
men und die VV zu § 7 LHO ergänzen.

	 Die Erörterungen sind noch nicht abgeschlossen.
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Behörde für Wissenschaft 
und Forschung / Behörde 
für Stadtentwicklung und 

Umwelt 
 
 

Neubau der HafenCity 
Universität 

Gegenüber der Bürgerschaft sind die mög-
lichen Alternativstandorte mit bis zu rund  
58 Mio. Euro niedrigeren Kosten bewertend 
darzustellen.

Entgegen einer früheren Mitteilung an die 
Bürgerschaft sind die Gesamtkosten um 
rund 15 % (rund 6,5 Mio. Euro) gestiegen. 
Bereits die Erhöhung der Verkehrsflächen-
anteile bedeutet Mehrkosten in Höhe von 
rund 1,4 Mio. Euro.

Wesentliche Planungseinschränkungen ste-
hen dem Grundgedanken einer Öffentlich 
Privaten Partnerschaft entgegen. 

Durch den Verzicht auf die notwendige Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung für eine Zwi-
schenunterbringung werden vermeidbare 
Mehrkosten von mindestens 800.000 Euro 
hingenommen.

Sieben von neun der Bürgerschaft ursprüng-
lich als wirtschaftlich mitgeteilten Maßnah-
men zur Nachhaltigkeit sind beim jetzigen 
Planungsstand unwirtschaftlich, aber zum 
Teil erforderlich, um den von der Bürgerschaft 
vorgegebenen Primärenergiebedarf von jähr-
lich 100 kWh/m2 nicht zu überschreiten.

 

46.	 Mit Wirkung zum 1. Januar 2006 wurde die HafenCity Universität 
Hamburg (HCU) gegründet. Für diese beabsichtigt die Behörde für 
Wissenschaft und Forschung (BWF), einen Neubau in der HafenCity 
zu errichten. Dem Senat folgend hatte die Bürgerschaft am  
11. Mai 2006 beschlossen1, für die HCU bis zum Bezug des Neu­
baus ein Interim in der HafenCity anzumieten. Im Januar 2008 be­
gann die Vorbereitung für eine ÖPP2-Ausschreibung3 mit dem Ziel, 

1	 Vgl. Plenarprotokoll18/57 vom 11. Mai 2006, S. 2969 C.
2	 ÖPP: Öffentlich Private Partnerschaft.
3	 Vgl. Bekanntmachung zum Verhandlungsverfahren „Neubau und Finanzierung, 

Betrieb und Bewirtschaftung der HafenCity Universität der FHH als PPP-Projekt“ 
vom 10. Januar 2008. 
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den Neubau der HCU bis spätestens 2011 am Magdeburger  
Hafen zu errichten. Aufgrund mangelnder Resonanz wurde die 
Ausschreibung im Mai 2008 wieder aufgehoben.

Standortwahl

47.	 Im Rahmen der Konkretisierung des Sonderinvestitionsprogramms 
„Hamburg 2010“ (SIP)4 wurde u. a. die „Architekturhochschule in 
der HafenCity“ (HCU) als ein prioritäres Vorhaben genannt. 

	 Zur Begründung der Notwendigkeit eines neuen Gebäudes und 
des Standorts in der HafenCity wurde gegenüber der Bürgerschaft 
u. a. angeführt, dass durch einen „architektonisch anspruchsvollen 
Neubau die besondere Baukultur Hamburgs hervorgehoben wird“, 
dass der Neubau „in exponierter Lage“ entstehen und damit „ein 
wichtiger Beitrag zur Belebung der HafenCity geleistet werden 
soll“5. 

	 Nach Darstellung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU) ist die Wahl des Standorts in der HafenCity insbesondere 
für die angestrebte Exzellenz der HCU von Bedeutung und erfüllt 
auch den Anspruch an eine bedeutende Einrichtung gemäß 
Masterplan. Im Übrigen könne nur durch einen Neubau ein ener­
getisch und gesamtqualitativ hoher Standard erreicht werden.

	 In den parlamentarischen Beratungen zur Bürgerschaftsdruck­
sache 18/2683 vom 9. August 2005 hat der Senat ergänzend er­
klärt, dass die Gründung der Universität auch unabhängig von der 
Entscheidung für einen Neubau stattfinden könne. Sollte sich die 
Bürgerschaft später gegen einen Neubau in der HafenCity ent­
scheiden, sei auch eine City-Nord-Universität in der Hebebrand­
straße6 denkbar. 

48.	 Nach aktueller Schätzung muss bei Projektabschluss mit Kosten 
von mindestens 73 Mio. Euro für Grundstück und Gebäude der 
HCU gerechnet werden. Die vom Rechnungshof überschlägig 
geschätzten Gesamtkosten möglicher Alternativen belaufen sich 
auf 

	 –	 rund 15 Mio. Euro7 für den funktionsgerechten Aus- und Um­
bau des vorhandenen Standorts Hebebrandstraße in der City 
Nord – d. h. Minderkosten von 58 Mio. Euro,

	 –	 rund 57 Mio. Euro für einen Neubau zum Beispiel in Wilhelms­
burg, der überdies im Zusammenwirken mit dem geplanten 
Neubau der BSU sowie im Zusammenhang mit IGS8 und IBA9 
zur Aufwertung dieses Stadtteils beitragen würde, in dem ohne­

4	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/1146 vom 2. November 2004.
5	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/1146 vom 2. November 2004.
6	 Heutiger Standort der HCU, vormals Hochschule für angewandte Wissenschaf­

ten Hamburg.
7	 15 Mio. Euro Gebäudekosten für Umbau und Erweiterung (grob geschätzt); vgl. 

auch Tz. 70.
8	 Internationale Gartenschau Hamburg 2013.
9	 Internationale Bauausstellung Hamburg 2013.
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hin studentisches Leben angesiedelt werden soll – d. h. 
Minderkosten von 16 Mio. Euro. 

49.	 Der Senat hatte den Behörden ausdrücklich auferlegt, Einzel­
vorhaben, die aus dem SIP finanziert werden sollen, mit Einzel­
drucksachen zu konkretisieren und dabei die Forderungen des 
Rechnungshofs aus dem Jahresbericht 200410 nach Wirtschaft­
lichkeitsberechnungen zu berücksichtigen. Die Anforderungen an 
solche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (§ 7 Absatz 1 LHO)  
beinhalten u. a. auch die Entwicklung alternativer Lösungsmög­
lichkeiten. Die geforderte Einzeldrucksache, die damit zeitlich ver­
bundene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und somit auch Kosten­
schätzungen für Alternativen, wie zum Beispiel die beiden oben 
genannten Standorte, liegen noch nicht vor. 

50.	 Der Rechnungshof hat die BWF aufgefordert, in der noch vorzu­
nehmenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die von ihm dar­
gelegten Aspekte11 inhaltlich aufzubereiten und den jeweiligen 
Kostenvarianten gegenüberzustellen. Die mit dem Standort Hafen­
City angestrebten Ziele (zum Beispiel Belebung, Profilierung, 
Exzellenz) müssen dabei quantifiziert und prüfbar entwickelt wer­
den und die Beurteilung gewährleisten, inwieweit mögliche Mehr­
kosten von rund 58 Mio. Euro gegenüber einem Ausbau in der 
Hebebrandstraße vor dem Hintergrund der Haushaltslage und 
konkurrierender Bedarfe (zum Beispiel notwendige Sanierungs­
maßnahmen an Universitätsgebäuden in Höhe von mindestens 
375 Mio. Euro sowie kommunizierte Überlegungen einer Universi­
tätsverlagerung nach Wilhelmsburg) noch gerechtfertigt sind.

51.	 Die BWF hat hierzu erklärt, sie werde in der zu erstellenden Mittei­
lung an die Bürgerschaft die Hinweise des Rechnungshofs auf­
greifen und seiner Forderung nachkommen. 

Entwicklung der Gesamtbaukosten

52.	 Ausgehend vom 34. Hochschulrahmenplan wurde in der Vorprü­
fung zum Wettbewerbsverfahren für die Kostenbewertungen der 
einzelnen Wettbewerbsentwürfe ein „Basismodell“ mit kalkulierten 
Gesamtbaukosten von rund 39,4 Mio. Euro entwickelt. Für den 
später beauftragten Preisträgerentwurf wurden auf dieser Grund­
lage Projektkosten in Höhe von rund 43,3 Mio. Euro12 ermittelt. In 
diesen waren schon Kostenzuschläge in Höhe von rund 4 Mio. 
Euro enthalten für zum Beispiel „Fassadengestaltung“ (rund  
1,2 Mio. Euro), „mehr Glasanteil an Fassade“ (rund 0,6 Mio. Euro) 
und „Kühlung sämtlicher Räume“ (rund 0,9 Mio. Euro). Im weiteren 
Planungsprozess dieses Entwurfs ergab sich folgende Kostenent­
wicklung: 

Mehrkosten von 
58 Mio. Euro 
gegenüber  
Alternativen sind 
zu rechtfertigen 

Wirtschaftlichkeits-
untersuchung liegt 
noch nicht vor

10	 Vgl. Jahresbericht 2004, Tzn. 32 bis 35.
11	 Zum Beispiel Kosten des Grundstücks, Kosten alternativer Grundstücke, Ein­

nahmen durch anderweitige höherwertige Verwendung des Grundstücks. 
12	 Gemäß DIN 276, Kostengruppen 200 bis 500, ohne Anteil Tiefgaragenflächen.
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Quelle: BWF, BSU, eigene Darstellung

	 Ausgehend vom Basismodell zeigt das Ergebnis eine Kostensteige­
rung um rund 26 % bis zum Planungsstand „Entwurfsplanung“. 

53.	 Gemäß Senatsbeschluss zu „Möglichkeiten zur Kostensenkung 
im staatlichen Hochbau“ gelten die Kostenrichtwerte des Pla­
nungsausschusses für den Hochschulbau als Kostenobergrenze.

54.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BWF nach dem 
Wettbewerbsverfahren selbst die Kostenbewertung des Preisträ­
gerentwurfs, die bereits eine Überschreitung der kalkulierten Kos­
ten des Basismodells allein durch die Zuschläge um rund 4 Mio. 
darstellte, nicht als verbindliche Kostenobergrenze durchgesetzt 
hat. 

	 Er hat zudem beanstandet, dass der Senat der Bürgerschaft mit­
geteilt hatte13, dass „der Entwurf im Planungsverfahren wesentlich 
kostengünstiger“ habe gestaltet werden können, obwohl sich im 
Vergleich zur Kostenbewertung im Wettbewerbsverfahren die Ge­
samtbaukostensumme um rund 15 % (entspricht rund 6,5 Mio. 
Euro) erheblich erhöht hat. 

55.	 Der Rechnungshof hat die BWF aufgefordert, künftig ihre Bauher­
renpflichten hinsichtlich Planungsvorgaben bei der Umsetzung 
von Baumaßnahmen stärker wahrzunehmen, um dem Maßstab 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 7 LHO gerecht zu 
werden. Die Bürgerschaft ist künftig zutreffend zu informieren.

	 Die BWF hat die Feststellungen anerkannt und zugesagt, Einspar­
möglichkeiten zu untersuchen sowie den Forderungen des Rech­
nungshofs künftig zu folgen. 
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13	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 19/378 vom 20. Mai 2008.
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Entwicklung der Verkehrsflächenanteile

56.	 Die BWF hatte in der Auslobung zum Architektenwettbewerb für  
wesentliche Flächenarten14 „übliche Planungskennwerte“ ver­
gleichbarer Universitätsnutzungen benannt. Für das Flächenver­
hältnis Verkehrsfläche zu Nutzfläche (VF/NF) resultierte hieraus ein 
Verhältniswert von rund 36,4 %.15 Gleichzeitig hatte die BWF an 
dieser Stelle u. a. zugestanden, dass der genaue Umfang an Ver­
kehrsflächen abhängig vom Entwurf sei.

	 Die Flächenentwicklung zeigte in den weiteren Planungsphasen 
Vorplanung und Entwurfsplanung eine kontinuierliche Steigerung 
des VF/NF-Verhältnisses:

	  Quelle: BWF, BSU, eigene Darstellung

57.	 Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit eines Bauvorhabens bedarf 
es „konkreter Vorgaben durch den Bedarfsträger für wirtschaft­
liche Flächen- und Kubaturrelationen“16 im Raumprogramm, die 
im weiteren Planungsverlauf einzuhalten sind. Das in der Aus­
lobung formulierte Entgegenkommen hinsichtlich einer Entwurfs­
freiheit u. a. für die Flächengröße „Verkehrsfläche“ widerspricht 
jedoch der geforderten konkreten Vorgabe für wirtschaftliche  
Flächenverhältnisse. 

58.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BWF den Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) dadurch nicht 
beachtet hat, dass Flächenkennwerte nicht verbindlich vorge­
geben wurden. Allein die Erhöhung der Verkehrsflächenanteile 
zwischen Vor- und Entwurfsplanung würde danach Mehrkosten in 

14	 Wesentliche Flächenarten gemäß DIN 277, zum Beispiel Nutzfläche, Verkehrs­
fläche,  Bruttogrundfläche.

15	 Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Bauweise ist generell ein möglichst niedriger 
Verkehrsflächenanteil im Verhältnis zur Nutzfläche anzustreben.

16	 Das Bauprogramm – Verfahrensgrundsätze für die Aufstellung von Raum-, Funk­
tions- und Ausstattungsprogrammen; Finanzbehörde, 1998.
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Höhe von rund 1,4 Mio. Euro verursachen. Darüber hinaus über­
trifft der Verhältniswert von rund 49,8 % den entsprechenden 
durchschnittlichen Wert von 20 vergleichbaren Hochschulgebäu­
den17 um rund 24 %.

59.	 Die BWF will der Forderung des Rechnungshofs nachkommen, 
die Notwendigkeit der Verkehrsflächenanteile zu prüfen und auf 
eine Reduzierung hinzuwirken.

Gebäudereinigungskosten

60.	 Die Vorprüfung  zum Wettbewerb belegte für den beauftragten 
Preisträgerentwurf einen Glasanteil an der Fassadenfläche von 
rund 80 %. Das Farb- und Materialkonzept der späteren Entwurfs­
planung beschrieb für den Außenbereich u. a. raumhohe Pfosten-
Riegel-Glaskonstruktionen, hinterlüftete Recyclingglas-Fassaden­
platten und für die äußere Verglasung der Fenster starr gelagerte 
Glaslamellen. Für den Innenbereich waren umfassende Glasele­
mente wie Glasbrüstungen, Glastrenn- und Glasfaltschiebewände 
vorgesehen. 

61.	 Baufachliche Informationen der BSU18 dokumentieren, dass rund 
ein Drittel der Betriebskosten allein durch Gebäudereinigungskos­
ten verursacht werden und diese damit einen wesentlichen Anteil 
erzeugen, der bereits bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen 
ist. Die BWF selbst hatte in der Auslobung als Zielsetzung für eine 
Minimierung der Lebenszykluskosten u. a. die Planung einer Ge­
bäudekonzeption vorgesehen, welche die Betriebskosten19 und 
den Pflegeaufwand minimiert.

62.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass zusätzlich zu den be­
reits geplanten umfassenden Glasfassadenflächen auch für die 
äußere Verglasung der Fensterbereiche reinigungsaufwendige 
Glaslamellen sowie im Innenbereich Glastrennwände und -brüs­
tungen in erheblichem Umfang vorgesehen sind, die hohe  
Reinigungskosten verursachen würden. Hiermit werden die  
ursprünglich vorgesehenen Ziele der BWF hinsichtlich einer be­
triebswirtschaftlichen Optimierung der Folgekosten und einer  
Minimierung des Pflegeaufwands konterkariert. 

63.	 Die BWF will überprüfen, inwieweit eine Reduzierung der Glasflä­
chenanteile im inneren und äußeren Bereich erreicht und plane­
risch umgesetzt werden kann.  

17	 Zentrale Sammlung und Auswertung von Planungs- und Kostendaten von Hoch­
baumaßnahmen der Länder, Stand 2004, „Institutsgebäude für Lehre und For­
schung“, S. 22 bis 28.

18	 Baufachliche Information 2 / 2005: Facility Management Teil 1.
19	 Betriebskosten, Grobschätzung gemäß Kostenbewertung Vorprüfung Wettbe­

werb: rund 753.800 Euro/Jahr ohne Tiefgarage  (Betriebskosten, Kostengruppe 
300 nach DIN 18960).

Umfangreiche 
Glasflächen
elemente und  
-bauteile verur
sachen hohe 
Reinigungskosten
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Öffentlich Private Partnerschaft

64.	 In dem gegenüber der Bürgerschaft angekündigten Verfahren war 
für die HCU ein Modell vorgesehen, bei dem die Leistungen von 
der Planung bis zur Bewirtschaftung über einen Zeitraum von 
25 Jahren von einem privaten Partner übernommen werden sollten 
(Betreiberkonzept).20

	 In der späteren Bekanntmachung zum Verhandlungsverfahren für  
„Neubau und Finanzierung, Betrieb und Bewirtschaftung der HCU 
als ÖPP-Projekt“ wurde festgelegt, dass Planungsleistungen ein­
schließlich der Ausführungsplanung im Wesentlichen noch durch 
das Architekturbüro durchführen zu lassen seien, das im Februar 
2007 den Architektenwettbewerb gewonnen hatte. Die Planungs­
freiheit der Bewerber war dadurch erheblich eingeschränkt.

65.	 Kern und wesentliches Element der erwarteten wirtschaftlicheren 
Vorgehensweise bei ÖPP-Projekten ist der Lebenszyklusansatz, 
der den gesamten Zeitraum von der Planung über den Betrieb bis 
zur Verwertung ganzheitlich betrachtet. Grundgedanke ist dabei, 
das wirtschaftliche Potenzial dadurch optimal zu nutzen, dass 
dem privaten Partner möglichst weitgehende Planungs- und  
Gestaltungsspielräume eingeräumt werden, die Möglichkeiten zur 
Optimierung und Kostensenkung bieten. Um dies zu erreichen, ist 
die Wahl einer funktionalen Leistungsbeschreibung als erfolgver­
sprechendste Lösung anzusehen. Dies entspricht auch dem Leit­
faden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projekten“.21

	 Beim Neubau der HCU wurde den Bewerbern diese Möglichkeit 
durch die oben dargestellten Planungsvorgaben weitgehend ge­
nommen. Hierin ist möglicherweise auch ein Grund für die geringe 
Resonanz im Bewerbungsverfahren zu sehen. Die daraufhin er­
folgte Aufhebung des Verfahrens, das anschließend durchgeführte  
Markterkundungsverfahren sowie ein erneutes Vergabeverfahren 
werden Verzögerungen und Mehrkosten verursachen.

66.	 Der Rechnungshof hält es für erforderlich, bei Projekten, die nach­
gewiesenermaßen für ÖPP geeignet sind, zur Optimierung des 
wirtschaftlichen Nutzens Einschränkungen und Vorgaben auf das 
zwingend erforderliche Maß zu beschränken. Soweit dies nicht 
möglich ist, sollte – schon zur Vermeidung überflüssiger Verfah­
renskosten – von vornherein auf ein ÖPP-Verfahren verzichtet 
werden.

67.	 Die BWF hat die Feststellungen des Rechnungshofs anerkannt 
und will die Hinweise bei künftigen Vorhaben beachten. 

20	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/4148 vom 25. April 2006, Konzept zur Reali­
sierung von PPP-Projekten, Bürgerschaftliches Ersuchen 18/430 vom 10. Juni 
2004.

21	 Vgl. Anlage 3 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 7 LHO; PPP: „Private Public 
Partnership“, entspricht ÖPP.

ÖPP-Verfahren 
benötigen ausrei-
chenden Hand-
lungsspielraum 
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Interimsmaßnahmen

68.	 Im April 2006 hat der Senat der Bürgerschaft dargelegt, dass die 
HCU bis zu deren Fertigstellung einen alle Bereiche umfassenden 
und damit „Identität stiftenden Interimsstandort“ in der HafenCity 
benötige.22 Dafür sollten bis zur damals vorgesehenen Fertigstel­
lung des Neubaus im März 2010 in der HafenCity am Lohseplatz 
Flächen angemietet werden. In diesen Räumen sollten das Präsi­
dium untergebracht werden und regelmäßige Lehrveranstaltungen 
stattfinden mit dem Ziel, bereits in der Gründungsphase zur Bele­
bung der HafenCity beizutragen.

	 Während des Baugenehmigungsverfahrens stellte sich heraus, 
dass die vorgesehenen Flächen nicht den rechtlichen Anforde­
rungen einer Versammlungsstätte entsprachen. Daraufhin wurden 
am Lohseplatz für eine Jahresmiete von rund 70.000 Euro lediglich 
Räume für die Präsidialverwaltung (etwa sieben Personen) ange­
mietet. Lehrveranstaltungen finden dort nicht statt. Die Räume 
werden voraussichtlich während der gesamten Mietzeit durch 
Baulärm beeinträchtigt und sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zeitweise nur schlecht zu erreichen.

	 Das neu gegründete Entwurfszentrum der HCU bezog ein bis da­
hin von der Hochschule für bildende Künste genutztes Gebäude in 
der Averhoffstraße. Ursprünglich war vorgesehen und als notwen­
dige Voraussetzung für eine kostenneutrale Interimslösung ge­
nannt, die Immobilie Averhoffstraße möglichst schnell zu veräu­
ßern. Der eingeplante Veräußerungserlös kann nunmehr jedoch 
erst zum Ende der Eigennutzung realisiert werden. Die erwarteten 
Einsparungen bei den Betriebskosten der Averhoffstraße reduzie­
ren sich daher um jährlich rund 93.600 Euro. 

69.	 Gemäß § 7 Absatz 2 LHO in Verbindung mit den hierzu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften sind für alle finanzwirksamen Maßnah­
men angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzu­
führen, soweit die Maßnahme gestaltet werden kann und zur Ziel­
erreichung mehrere Möglichkeiten bestehen, die unterschiedliche 
Auswirkungen auf den Mitteleinsatz oder das Ergebnis haben.

70.	 Zur Realisierung der anfänglichen Zielsetzung einer gemeinsamen 
Unterbringung von Präsidium und der Durchführung regelmäßiger 
studentischer Veranstaltungen hätten sich u. a. sowohl die Aver­
hoffstraße als auch die Hochschule für angewandte Wissen­
schaften Hamburg in der Hebebrandstraße als Alternativen ange­
boten: 

	 –	 Der Standort Averhoffstraße hätte von der Präsidialverwal­
tung problemlos gemeinsam mit dem Entwurfszentrum der 
HCU genutzt werden können. Flächen standen ausreichend 
zur Verfügung. Geringfügig höheren Herrichtungs- und Be­
triebskosten hätten dabei eingesparte Mietkosten am Stand­
ort Lohseplatz von insgesamt rund 240.000 Euro gegenüber­
gestanden.

22	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/4022 vom 4. April 2006.

Nur Präsidial
verwaltung in  
der HafenCity
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	 –	 Hinsichtlich der Überprüfung der Raumsituation in der Hebe­
brandstraße kommt ein von der BWF in Auftrag gegebenes 
Gutachten 2006 u. a. zu dem Ergebnis, dass sich nicht nur 
das geplante Entwurfs-Zentrum der HCU in der Averhoffstra­
ße, sondern die gesamte neue HCU in deren Räumen unter­
bringen ließe, d. h. es gab ein ausreichendes Flächenangebot 
zur dauerhaften Unterbringung auch des Präsidiums. Dadurch 
hätten mindestens rund 800.000 Euro eingespart werden 
können.

71.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BWF für die Ent­
scheidung über den Standort des Interims keine Wirtschaftlich­
keitsuntersuchung entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorga­
ben durchgeführt hat und dadurch vermeidbare Mehrkosten von 
mindestens rund 800.000 Euro entstanden sind.

72.	 Die BWF hat die Feststellungen und Beanstandungen des Rech­
nungshofs akzeptiert und wird künftig die notwendigen Wirtschaft­
lichkeitsuntersuchungen durchführen.

Energiebedarf und Nachhaltigkeit

73.	 Der Bürgerschaft wurde u. a. mitgeteilt,23 dass in der Ausschrei­
bung für den Architektenwettbewerb zum Neubau der HCU das 
Ziel verfolgt werde, einen Primärenergiebedarf von jährlich maxi­
mal 100 kWh/m2 für den Heiz-, Warmwasser-, Lüftungs- und 
Strom-Energiebedarf des Gebäudes zu erreichen. Die Einhaltung 
dieses Wertes wurde in einer weiteren Drucksache im Januar 2008 
bekräftigt.24 Im Mai kündigte der Senat an, dass der Neubau der 
HCU ein „Musterbeispiel für nachhaltiges und energieeffizientes 
Bauen“25 werde. 

74.	 Nach den Feststellungen des Rechnungshofs erweist sich der ge­
plante Neubau der HCU trotz der Einhaltung des von der Bürger­
schaft vorgegebenen Zielwerts von jährlich 100 kWh/m226 nicht als 
Musterbeispiel für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen: 

	 –	 Die Nutzung von Fernwärme führt nach der Energieeinspar­
verordnung (EnEV)27 durch eine „rechnerische Gutschrift“ zu 
einer Reduzierung des Primärenergiebedarfs. Im Falle der 
HCU machte dies eine Absenkung um rund 22 % aus, ohne 
dass der Heizenergiebedarf des Gebäudes tatsächlich sinkt. 

23	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/5163 vom 24.Oktober 2006.
24	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/7757 vom 18. Januar 2008, S. 2: „Die HCU 

werde mit 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter, also einem Drittel eines 
üblichen Bestandsgebäudes oder der Hälfte eines üblichen Neubaus, auskom­
men.“

25	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 19/378 vom 20. Mai 2008, Tzn. 226 bis 239 (Stel­
lungnahme zum Jahresbericht 2008, Tz. 226 ff.).

26	 Gemäß Energieausweis vom September 2008 werden jährlich 99,2 kWh/m2 er­
reicht.

27	 Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagen­
technik bei Gebäuden in der Fassung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I Nr. 34, S. 1519), 
in Kraft getreten am 1. Oktober 2007.
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	 –	 Die weitere Absenkung des Primärenergiebedarfs um 30 % 
wird durch eine über den EnEV-Standard hinausgehende 
Wärmedämmung u. a. der Fassade kostenintensiv erkauft. 
Die Fassade mit 80 %iger Verglasung (60 % transparent und    
20 % opak) erfordert gegenüber einem konventionellen Bau 
zusätzliche Investitions- und Betriebskosten (vgl. Tz. 62).  
Allein die Dreifachverglasung wurde mit zusätzlichen Bau­
kosten in Höhe von rund 354.000 Euro angesetzt. 

	 –	 Die von der BSU Ende Juni 2008 mit den Bau- und Kostenun­
terlagen vorgelegten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wie­
sen entgegen der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft28  

bereits vier von neun Nachhaltigkeitsmaßnahmen als unwirt­
schaftlich aus. Berechnungen des Rechnungshofs mit Daten 
der Verwaltung ergaben, dass sogar sieben dieser Nachhal­
tigkeitsmaßnahmen wie beispielsweise die Nutzung der  
Solarthermie29 unwirtschaftlich sind. 

		  Der Rechnungshof hat darauf hingewiesen, dass eine Um­
setzung unwirtschaftlicher Nachhaltigkeitsmaßnahmen gegen 
das gemäß § 7 LHO einzuhaltende Wirtschaftlichkeitsgebot 
verstieße. Bei einem Verzicht auf die unwirtschaftlichen Maß­
nahmen mit Kosten von rund 1,92 Mio. Euro würde sich der 
Primärenergiebedarf jedoch auf jährlich rund 105 kWh/m2 
erhöhen. 

75.	 Die BSU hat zugesagt, sie werde die vom Rechnungshof aufge­
zeigten Widersprüche bei den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
überprüfen. Sie hat erklärt, dass eine Dreifachverglasung ebenso 
wie eine erhöhte Dämmung von Dach und Wand zum Standard 
eines ökologisch hochwertigen Gebäudes gehöre. 

	 Die Einlassung der Behörde zur Dreifachverglasung überzeugt 
nicht, weil sie nach EnEV kein Standard ist. Dass dennoch vielfach 
Dreifachverglasungen eingesetzt werden, ist den bauphysikalisch 
ungünstigen Glasfassaden geschuldet.

	 Die BWF hat mitgeteilt, dass sie – unabhängig davon, ob die von 
der BSU zugesagte Überprüfung eine Wirtschaftlichkeit ergäbe – 
an den geplanten Nachhaltigkeitsmaßnahmen festhalten werde, 
weil sie eine Vorbildfunktion hätten und zudem Lehr- und For­
schungszwecken dienten.

	 Falls die BWF sich nach den noch zu aktualisierenden Wirtschaft­
lichkeitsuntersuchungen der BSU entscheiden sollte, entgegen 
§ 7 LHO unwirtschaftliche Nachhaltigkeitsmaßnahmen ausführen 
zu wollen, ist die Bürgerschaft hierüber zu informieren. Die Informa­
tion des Senats30 an die Bürgerschaft vom 18. Januar 2008 weist 
die Nachhaltigkeitsmaßnahmen noch als wirtschaftlich aus.

28	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/7757 vom 18. Januar 2008; ausgenommen die 
dort genannten Maßnahmen „Gründach“ und „Wände aus Lehmbauplatten“.

29	 Zur Kälteerzeugung.
30	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/7757.
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Realisierungswettbewerbe

76.	 Die Feststellungen des Rechnungshofs bestätigen, dass wegen 
des maßgeblichen Einflusses der Gebäudehülle auf die Baukosten 
und den Energiebedarf Entwürfe dies bereits im Wettbewerbsver­
fahren zu berücksichtigen haben.31 Ein Ausgleich mit zusätzlichen 
Maßnahmen wie der technischen Gebäudeausrüstung ist kosten­
intensiv und später kaum wirtschaftlich erreichbar. Oberste Ziel­
setzung muss bei Gebäuden daher zunächst immer die Vermei­
dung von Energiebedarf sein.

	 Vor dem Hintergrund hat der Rechnungshof drei Forderungen für 
zukünftige Realisierungswettbewerbe aufgestellt:

77.	 Mit Blick auf das Klimaschutzkonzept des Senats und die allge­
mein wachsende Bedeutung von Energiestandards hat er gefor­
dert, dass die BSU in Realisierungswettbewerben künftig Ober­
grenzen hinsichtlich des Primärenergiebedarfs als bindende 
Vorgaben im Sinne der GRW 1995 formuliert.32 Er hat der BSU 
zudem empfohlen, bei künftigen Neubauten auch den Endener­
giebedarf für Heizung vorzugeben. Dieser Wert zielt allein auf den 
Wärmeverbrauch des Gebäudes selbst ab, d. h. die Wärmeversor­
gungsart (wie beispielsweise die Fernwärme) hat keinen Einfluss 
auf die energetische Bewertung eines Gebäudes, sodass bei den 
Wettbewerbsentwürfen von Beginn an die energetische Nachhal­
tigkeit der Gebäudehülle im Fokus steht.

78.	 Der Rechnungshof hat gefordert, dass die BSU dafür Sorge trägt, 
dass in künftigen Realisierungswettbewerben zur frühzeitigen  
Ermittlung des zu erwartenden Energiebedarfs eines Neubaus 
verpflichtend Simulationsrechnungen durchgeführt werden oder 
zumindest ein standardisiertes, überschlägiges Energie-Bedarf-
Ermittlungsverfahren angewandt wird. Ein entsprechendes Ver­
fahren hat die BSU selbst in ihren „Baufachlichen Informationen 
3/2006, Planung und Bau von Wärmeversorgungsanlagen“ be­
schrieben und für die eingereichten Gebäudeentwürfe dynamische 
Energiebedarfsberechnungen über die Gebäudehüllfläche nach 
den Richtlinien des „Verein Deutscher Ingenieure“ (VDI 2067 Blatt 
10 und 11 für Heizen und Kühlen) empfohlen. 

	 Auch weil die Stadt für ihre öffentlichen Gebäude beim Klimaschutz 
beispielhaft vorangehen will,33 reicht eine bloße Empfehlung für 
die Zukunft nicht mehr aus. Der Rechnungshof hat in diesem Zu­
sammenhang auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen verwie­
sen, das die Anwendung eines entsprechenden Verfahrens für 
Neubauten mit mehr als 5.000 m2 Hauptnutzfläche in Wettbe­
werbsverfahren verbindlich vorgegeben hat.34 

31	 Vgl. Jahresbericht 2008, Tz. 235.
32	 Vgl. Jahresbericht 2008, Tz. 234.
33	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/6803 „Hamburger Klimaschutzkonzept 2007 

– 2012“ vom 21. August 2007, Anlage 1: Klimaschutz Hamburg 2007 – 2012,  
S. 22 ff., III Stadt als Vorbild – Klimafreundliche Verwaltung.

34	 Vgl. Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 
„Hinweise für umweltschonendes Bauen in Liegenschaften des Landes NRW“ 
vom 20. August 2002. 

Energiever
meidung muss 
oberste Priorität 
haben

Obergrenzen für 
Energiebedarfe  
als bindende 
Vorgaben in 
Realisierungs
wettbewerben 
erforderlich

Verbindliches 
Verfahren für die 
Prognose des 
Energiebarfs 
einführen
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79.	 Der Rechnungshof hat gefordert, dass die BSU bei künftigen Neu­
bauten detailliert erhebt und in einer Datenbank erfasst, welche 
technischen Maßnahmen inklusive Investitionen bei unterschied­
lichen Fassaden an öffentlichen Gebäuden der Stadt erforderlich 
sind. In Verbindung mit den Simulationsrechnungen ließen sich 
daraus Kennwerte35 entwickeln, mit deren Hilfe künftige Gebäude­
entwürfe hinsichtlich der zu erwartenden Investitions-, Energie- 
und Betriebskosten differenzierter und exakter bewertet werden 
können. Daraus könnten schließlich Erkenntnisse im Hinblick auf 
künftige Kriterien oder bindende Vorgaben für Wettbewerbsver­
fahren gewonnen werden. 

80.	 Die BSU hat erläutert, dass sie die Vorgabe eines Gesamtprimär­
energiebedarfs und eines Endenergiebedarfs für Heizung in Wett­
bewerben für unrealistisch halte, weil diese zum Zeitpunkt der 
Auslobung noch keinen materiellen und damit errechenbaren Hin­
tergrund hätten. Sie werde aber die Forderung des Rechnungs­
hofs nach einem verpflichtenden Einsatz von Prognoseverfahren 
und die Aufstellung einer Datenbank mit energierelevanten Daten 
prüfen. 

81.	 Der Rechnungshof geht davon aus, dass die BSU im Zusammen­
hang mit den Prognoseverfahren in Realisierungswettbewerben 
nur noch die Frage der Umsetzungsmodalitäten klären wird, da sie 
die Empfehlung für eine Anwendung bereits 2006 ausgesprochen 
hat (vgl. Tz. 78).

	 Der Rechnungshof hält an seiner Forderung nach einer bindenden 
Vorgabe für den Gesamtprimärenergiebedarf in Realisierungswett­
bewerben sowie an seiner Empfehlung fest, dabei auch den End­
energiebedarf für Heizung vorzugeben, weil nur dadurch dem Ge­
danken der Energieeffizienz von Anfang an Rechnung getragen 
wird. Dass die Bewertung von Entwürfen bezüglich der Einhaltung 
dieser Vorgaben möglich ist, hat das bereits seit Jahren in Nord­
rhein-Westfalen erfolgreich angewandte Verfahren gezeigt. 

	 Die Erörterungen sind noch nicht abgeschlossen.

Daten über 
Investitionen 
bei Fassaden 
erheben

35	 Zum Beispiel jährliche Kosten für die Wärmedämmung in Euro/m2.
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Behörde für Schule und 
Berufsbildung 

 
 

Verlagerung Grundschule 
Chemnitzstraße 

Die Behörde hat ohne Beleg der Wirtschaft-
lichkeit anstelle eines 4,8 Mio. Euro teuren 
Umbaus einen Neubau für 14,6 Mio. Euro  
realisiert. Sie hat Bau- und Kostenunterla-
gen nicht vorgelegt, die Gesamtkosten im 
Haushaltsplan unvollständig angegeben 
und für die Sporthalle um 800.000 Euro 
überhöhte Baukosten genannt. Auf dieser 
Basis konnte die Bürgerschaft ihr Budget-
recht nicht sachgerecht wahrnehmen.

Den Effizienzvorteil einer Öffentlich Privaten 
Partnerschaft gegenüber der Eigenlösung 
hat die Behörde nicht geprüft.

Die Behörde hat das Raumprogramm ohne 
sachgerechte Optimierung mit unbegrün-
deten Mehrkosten von rund 1,5 Mio. Euro 
umgesetzt.

Der ungerechtfertigte Einsatz eines Gene-
ralunternehmers hat Mehrkosten in Höhe 
von 850.000 Euro verursacht.

Durch den Verzicht auf einen Architekten-
wettbewerb hat die Behörde die Chance 
eines wirtschaftlicheren Entwurfs vertan. 

Wirtschaftlichkeit und Standortalternativen

82.	 Der Gebäudebestand der Grundschule Chemnitzstraße in Altona 
sollte den neuen Bedarfen einer Ganztagsschule angepasst wer­
den. Da die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) einen 
Ausbau am vorhandenen Standort für nicht wirtschaftlich hielt, 
entschied sie sich im Juli 2005, die Gebäude der aufgegebenen 
benachbarten Gesamtschule zu nutzen und für 4,8 Mio. Euro um­
zubauen. Nachdem die Bäderland Hamburg GmbH im Dezember 
2005 beschlossen hatte, Teilflächen des Gesamtschulgrundstücks 
für den Neubau eines Schwimmbads zu beanspruchen, erklärte 
die BSB ihr Umbaukonzept für hinfällig und leitete die Planung 
eines Schulneubaus mit Baukosten von 14,6 Mio. Euro ein. Die 
Überlegungen zur Errichtung eines Schulneubaus wurden der 
Bürgerschaft im März 2006 mit dem Gesamtkonzept „Familien­
freundliches Quartier Altona-Altstadt“ vorgestellt. Der Schulbe­
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trieb wurde zum Schuljahr 2008/2009 eröffnet. Nach endgültiger 
Fertigstellung werden die Baukosten ungefähr 15 Mio. Euro betra­
gen.

83.	 Die BSB hatte im Rahmen der Entscheidungsfindung mehrere 
Standortalternativen mit Kostenschätzungen erarbeitet. Eine – auch 
alle nicht monetär bewertbare Faktoren berücksichtigende – Wirt­
schaftlichkeitsuntersuchung über einen durchgeführten Vergleich 
der unterschiedlichen Alternativen liegt nicht vor und konnte inso­
fern auch keinen Eingang in die der Bürgerschaft vorgelegte 
Drucksache finden.1 Auch auf Nachfragen konnte die BSB keine 
ausreichend belegenden Unterlagen zu ihrer Entscheidung für 
einen Schulneubau vorlegen, in der alle relevanten Vor- und Nach­
teile quantifiziert und abgewogen wurden. Von den Standortalter­
nativen mit Kosten zwischen 4,8 und 14,6 Mio. Euro wurden mit 
dem Neubau die teuerste Variante realisiert und somit Mehrkosten 
von 9,8 Mio. Euro in Kauf genommen.

84.	 Gemäß § 7 Absatz 2 LHO in Verbindung mit den hierzu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften (VV) sind für alle finanzwirksamen Maß­
nahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch­
zuführen, soweit die Maßnahme von der Freien und Hansestadt 
Hamburg gestaltet werden kann und zur Zielerreichung mehrere 
Möglichkeiten bestehen, die unterschiedliche Auswirkungen auf 
den Mitteleinsatz oder das Ergebnis haben. In diesem Zusammen­
hang ist es nicht zulässig, bestimmte Alternativen als „gesetzt“ zu 
betrachten und sie einer Variantenbetrachtung und Wirtschaftlich­
keitsuntersuchung zu entziehen. Auch die Bürgerschaft hat den 
Senat ersucht, für geeignete Maßnahmen von erheblicher finanzi­
eller Bedeutung nach § 7 Absatz 2 LHO anzustellende Wirtschaft­
lichkeitsuntersuchungen vorzulegen.2

85.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BSB abweichend 
von den haushaltsrechtlichen Vorgaben keine Wirtschaftlichkeits­
untersuchung mit einem abschließenden Variantenvergleich 
durchgeführt hat. Die Notwendigkeit des Neubaus wäre nachzu­
weisen und zu dokumentieren gewesen. Die Bürgerschaft ist da­
mit unvollständig unterrichtet worden und konnte insoweit ihr 
Budgetrecht nicht sachgerecht wahrnehmen. 

86.	 Die BSB hat darauf hingewiesen, dass es sich bei der Neubaumaß­
nahme um den integralen Teil eines Gesamtkonzepts für den 
Stadtteil handele, in dem unterschiedliche Aspekte zeitlich und in­
haltlich miteinander zu verknüpfen gewesen seien, und es inso­
weit auch keine Alternativen gegeben habe. Die Beanstandung 
des Rechnungshofs, eine vollständige Wirtschaftlichkeitsunter­
suchung läge nicht vor, hat sie anerkannt und eingeräumt, dass 
ein wirtschaftlicher und finanzieller Mehrwert für Hamburg von ihr 
nur vermutet werden könne. 

1	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/3901 vom 14. März 2006.
2	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/7834 vom 23. Januar 2008; vgl. auch Jahres­

bericht 2005, Tz. 175 zur Notwendigkeit von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.

Mehrkosten von  
9,8 Mio. Euro 

Bürgerschaft 
über finanzielle 
Auswirkungen 
unvollständig 
unterrichtet
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Veranschlagung 

Bau- und Kostenunterlagen

87.	 Im März 2006 wurden erste Ausgaben für die Baufeldfreimachung 
geleistet. Die Hauptbauleistung wurde im Frühjahr 2007 vergeben. 
Bau- und Kostenunterlagen, aus denen Art und Umfang der Maß­
nahme sowie deren Gesamt- und Folgekosten hervorgehen, liegen 
bis heute nicht vor. 

	 Nach § 54 Absatz 1 LHO in Verbindung mit den hierzu erlassenen 
VV dürfen Baumaßnahmen nur begonnen werden, wenn ausführ­
liche Bau- und Kostenunterlagen vorliegen. Ein Verzicht auf eine 
formelle Bau- und Kostenunterlage ist nicht zulässig.

	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BSB § 54 Absatz 1 
LHO nicht beachtet hat. Die BSB hat dies anerkannt. 

Darstellung der Gesamtkosten

88.	 Bei dem die Kosten von 14,6 Mio. Euro umfassenden Bautitel3 
befindet sich kein Hinweis darauf, dass bei einem weiteren Titel4 
zusätzliche Mittel von rund 250.000 Euro zur Verfügung standen.

	 Sind ausnahmsweise5 im Zusammenhang mit Baumaßnahmen 
Haushaltsmittel unter verschiedenen Titeln zu veranschlagen, 
müssen nach den einschlägigen VV die Gesamtkosten bei der 
Baumaßnahme unter Angabe der bei anderen Titeln im Zusam­
menhang mit dieser Maßnahme veranschlagten Beträge in den 
Titelerläuterungen des Haushaltsplans dargestellt werden.

	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BSB abweichend 
von den haushaltsrechtlichen Vorgaben die für die Beschaffung 
der Einrichtung notwendigen Haushaltsmittel weder in der Bürger­
schaftsdrucksache noch in den Haushaltserläuterungen ausge­
wiesen hat. Die BSB hat dies anerkannt.

Kosten der Sporthalle 

89.	 Der Senat teilte im März 2006 der Bürgerschaft mit, die von ihm 
genannten Kosten von 14,6 Mio. Euro sicherten neben dem Neu­
bau der Schule nur den Bau einer für den Schulsport bedarfsge­
rechten Zweifeldsporthalle. Er kündigte an, abhängig vom Aus­
schreibungsergebnis der Baumaßnahmen werde entschieden, ob 
der Finanzierungsrahmen auch für eine wünschenswerte teurere 
Dreifeld-Bezirkssporthalle ausreichend sei.6 Intern bezifferte die 
BSB die Mehrkosten einer derartigen Halle mit rund 800.000 
Euro.

3	 Titel 3010.701.30 „Schulneubau im Zusammenhang mit Wohnungsbau“.
4	 Titel 3010.812.10 „Lehrmittel- und Einrichtungsausstattung“.
5	 Vgl. § 17 Absatz 4 LHO.
6	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/3901 vom 14. März 2006, Ziff. 4.2.

Baubeginn ohne 
Bau- und Kosten-
unterlagen

Bürgerschaft über 
die Gesamtkosten 
unvollständig 
unterrichtet
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90.	 Bereits im Dezember 2005 hatte die BSB einen Architekten mit der 
Planung und der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für 
eine Dreifeldsporthalle beauftragt. Sie schuf damit zum Zeitpunkt 
der Vorlage des Gesamtkonzepts und insoweit schon vor der Be­
fassung der Bürgerschaft Fakten, die der in der Bürgerschafts­
drucksache 18/3901 vom 14. März 2006 dargelegten Entschei­
dungsmöglichkeit zum Bau einer Zweifeldhalle jeden realen 
Hintergrund nahmen. Sie war sich schon frühzeitig sicher, dass 
der angegebene Kostenrahmen dem Finanzierungsbedarf einer 
Dreifeldsporthalle entsprach. Entgegen ihrer Ankündigung, in der 
anstehenden Ausschreibung entsprechende Alternativen zu for­
mulieren und nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse über 
die Ausführung der Alternativen zu entscheiden, hat die BSB das 
Ausschreibungsverfahren dann auch nur für eine Dreifeldsport­
halle eingeleitet. Im Übrigen wäre es unzulässig gewesen, die 
Kostenhöhe und Finanzierbarkeit von Alternativen über eine Aus­
schreibung feststellen zu wollen.7

91.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass der Bürgerschaft ab­
weichend vom Grundsatz der Haushaltsklarheit und -wahrheit für 
eine – zudem nicht ernsthaft erwogene – Zweifeldsporthalle ein 
um rund 800.000 Euro überhöhter Finanzierungsbedarf genannt 
wurde.

92.	 Die BSB hat erklärt, mit dem Bau der Dreifeldsporthalle sei sie  
einer bezirklichen Forderung nachgekommen. Zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung sei bereits davon auszugehen gewesen, dass die 
Dreifeldsporthalle im vorhandenen Finanzvolumen realisiert wer­
den könne.

93.	 Der Rechnungshof sieht sich in seiner Bewertung bestätigt. Der 
Bürgerschaft wurde eine Alternative genannt, die die Behörde von 
vornherein nicht ernsthaft verfolgte und die – abhängig vom Aus­
schreibungsergebnis – allenfalls als Auffanglösung dienen konnte. 

Öffentlich Private Partnerschaft

94.	 Der Senat hat im April 2006 auf Ersuchen der Bürgerschaft sein 
Konzept zur Realisierung von Öffentlich Privaten Partnerschaften 
(ÖPP) vorgelegt und auch vor dem Hintergrund der Finanzsitua­
tion des hamburgischen Haushalts erklärt, er betrachte ÖPP bei 
einschlägigen und großen Investitionsvorhaben als eine sehr 
wesentliche und bedeutsame Realisierungsvariante und werde 
die Bürgerschaft hinsichtlich der Auswahl konkreter ÖPP-Projekte 
zukünftig beteiligen.8

95.	 Die BSB hat im Vorfeld der Planungen des Neubaus der Grund­
schule Chemnitzstraße – nach ihren Angaben zur Vermeidung  
erheblicher Zeitverzögerungen – keine Überlegungen angestellt 
oder Untersuchungen durchgeführt,

Kosten-
angabe um 
800.000 Euro 
überhöht

Bürgerschaft  
über Bauaktivi-
täten unzutreffend 
unterrichtet

7	 Vgl. auch Nr. 6.14.3 VV-Bau und Ingenstau / Korbion, Kommentar zu § 9 VOB/A, 
Rdnr. 17.

8	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksachen 18/4148 vom 25. April 2006 sowie 18/4487 vom 
23. Juni 2006.
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	 –	 ob dieses Vorhaben für ein ÖPP-Modell geeignet ist und

	 –	 inwieweit sich für Hamburg Effizienzvorteile gegenüber einer 
Eigenrealisierung hätten erzielen lassen.

96.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BSB abweichend 
von § 7 Absatz 1 LHO und den hierzu erlassenen VV sowie entge­
gen den Absichtserklärungen des Senats die Eignung einer ÖPP-
Variante nicht geprüft hat und damit mögliche Effizienzvorteile 
nicht erkannt werden konnten. Angesichts des vom Senat be­
schriebenen Effizienzvorteils bei der Realisierung der Katharinen­
schule in der Hafencity im Wege einer ÖPP von 25,7 % gegenüber 
einer konventionellen Eigenlösung hätte nach dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geprüft werden müssen, ob 
sich der Neubau als ÖPP-Projekt wirtschaftlicher hätte realisieren 
lassen. Angesichts absehbarer wirtschaftlicher Vorteile und im 
Hinblick auf den langen Planungsvorlauf der erwogenen Umbau­
pläne hätte zumindest der Durchführung eines Eignungstests aus­
reichend Zeit zugestanden werden müssen.

Raumprogramm

Bedarfsermittlung

97.	 Die BSB hat dem von ihr bemessenen Flächen- und Raumbedarf 
des Neubaus die Musterraumprogramme (MRP) für Grundschulen 
bezüglich der Flächenansätze zugrunde gelegt. Sie hat damit für 
den geplanten Neubau eine Hauptnutzfläche von 4.040 m² für 
schulische Zwecke und 1.713 m² für eine dreifeldrige Bezirks­
sporthalle ermittelt.

98.	 Es ist Aufgabe der BSB als Bauherrin, für die von ihr realisierten 
Vorhaben u. a. Raumprogramme unter Beachtung des Grund­
satzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß der §§ 6 und 
7 LHO aufzustellen und abschließend zu genehmigen. Dabei hat 
sie eine wirtschaftliche Flächenausnutzung zu gewährleisten und 
eine ausreichende Auslastung aller Räume über den gesamten 
Tag anzustreben.

99.	 Die BSB hat das Raumprogramm um zusätzliche Nutzungen er­
weitert: 

	 –	 Gegenüber dem vom Senat genannten Bedarf von zwei Vor­
schulklassen9 sieht das aufgestellte und genehmigte Raum­
programm vier Klassen- und Gruppenräume und damit eine 
zusätzliche Hauptnutzfläche von rund 170 m² vor, ohne dass 
diese Abweichung begründet wurde. 

	 –	 Aufgrund des besonderen Schulprofils sind für den Sachun­
terricht über den Regelbedarf einer vierzügigen Grundschule 
hinaus zusätzliche Flächen von 230 m² für eine Nutzung als 
Küche, Bastelwerkstatt, Holzwerkstatt einschließlich Neben­

9	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/3901 vom 14. März 2006, Ziff. 2.3.

Effizienzvorteil 
einer ÖPP-Variante 
nicht geprüft
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räume vorgesehen.10 Wären die Möglichkeiten einer Mehr­
zwecknutzung11 angerechnet worden, hätte die Hauptnutz­
fläche insoweit um 100 m² reduziert werden können.

100.	 Die BSB hat darauf hingewiesen, dass mehrere Aspekte, die nicht 
ausschließlich aus dem MRP ableitbar waren, mit zu beachten ge­
wesen seien, wie u. a. das besondere Profil der Schule als Ganz­
tagsschule und „Kulturschule“ sowie der Wunsch nach zusätz­
lichen Horträumen, die bei Bedarf auch als Schulräume genutzt 
werden könnten.

101.	 Der Rechnungshof hat festgestellt, dass die BSB bei der Bemes­
sung nicht ausreichend auf eine Flächen- und damit Kostenmini­
mierung hingewirkt hat. Er verkennt zwar nicht das Spannungs­
feld, in dem sich jede Schulneubauplanung zwischen MRP, 
pädagogischer Fortentwicklung und den wünschenswerten Be­
darfen einer Pilotschule zu orientieren hat. Dies entbindet die BSB 
als Bauherrin aber nicht von ihrer Pflicht, den Raumbedarf auf das 
Notwendige zu minimieren bzw. Abweichungen zu begründen. 
Der Rechnungshof hat deshalb kritisiert, dass die Ausweitung der 
Hauptnutzfläche um rund 270 m² zu unbegründeten Mehraufwen­
dungen in einer Größenordung von 700.000 Euro12 geführt hat.

Planungsänderung

102.	 Um die architektonische Gestaltung zu optimieren13, hat die BSB 
auf Veranlassung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU) im Planungsverlauf das Schulgebäude um einen zweige­
schossigen Gebäudeteil erweitert. Ohne konkrete Nutzungen und 
Bedarfe festzulegen, sollte zunächst nur eine leere Gebäudehülle 
realisiert und später ausgebaut werden. Erst im Zuge der Bauaus­
führung entschied die BSB über die Gebäudenutzung sowie Art 
und Umfang von Ausbaumaßnahmen. Entgegen den verbindlichen 
Planungshinweisen der BSU14, wonach Planungsänderungen nach 
Aufstellung der maßgeblichen Kostenunterlagen grundsätzlich zu 
vermeiden sind, wurde mit dem neuen Gebäudeteil eine zusätz­
liche Hauptnutzfläche von 193 m² geschaffen. Die Mehrkosten be­
trugen rund 865.000 Euro.15

103.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die BSB allein aus ge­
stalterischen Aspekten die aktuelle Planung ohne erkennbaren 
schulischen Bedarf um einen Gebäudeteil ergänzt hat. Entgegen 
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach §§ 6 
und 7 LHO sind vermeidbare Kosten von rund 865.000 Euro ent­

10	 Vgl. MRP für Grundschulen: für den Bereich Sachunterricht sind regelhaft zwei 
Unterrichtsräume einschließlich Nebenflächen mit einer Gesamtfläche von 220 m² 
vorgesehen.

11	 Zum Beispiel die Zusammenlegung der Bastelwerkstatt mit der Holzwerkstatt.
12	 Gebäudekosten von rund 10,5 Mio. Euro ergeben grob geschätzt für 4.040m² 

Hauptnutzfläche rund 2.599 Euro/m².
13	 Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist auf Veranlassung der BSU 

über eine Optimierung der architektonischen Gestaltung entschieden worden.
14	 Vgl. Planungshinweise: Senkung der baulichen und räumlichen Standards bei 

öffentlichen Bauvorhaben, Hrsg. Amt für Bauordnung und Hochbau, Juni 2000.
15	 Herstellungskosten von rund 332.000 Euro für die leere Gebäudehülle zuzüglich 

Ausbaukosten von 532.607 Euro ergeben Kosten von rund 865.000 Euro.

Unbegründete 
Mehrkosten von 
700.000 Euro 
durch Ausweitung 
des Raum
programms

Vermeidbare 
Mehrkosten von 
865.000 Euro 
für zusätzlichen 
Gebäudeteil
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standen. Der Hinweis der BSB, die geschaffenen Räume seien zur 
Deckung eines künftigen, noch ungewissen Raumbedarfs von 
Vorteil und sicherten langfristig eine flexiblere Nutzung für schu­
lische Zwecke, entlastet sie nicht von dem Vorwurf einer unbe­
gründet ausgeweiteten Planung. 

Einsatz eines Generalunternehmers 

104.	 Die BSB beabsichtigte, den Schulneubau zeitgerecht „möglichst 
noch im Jahr 2007“16 zu realisieren. Mit Hinweis auf diesen engen 
Zeitplan wurde die Durchführung der Bau- und Planungsleistungen 
deshalb an einen Generalunternehmer vergeben.17 Die Auftrags­
erteilung erfolgte im Frühjahr 2007. Als Fertigstellungstermin war 
August 2008 vereinbart worden. Die Koordinationsleistungen der 
Firma wurden mit rund 850.000 Euro vergütet.

105.	 Umfangreiche Bauleistungen sollen gemäß § 4 des Hambur­
gischen Vergabegesetzes in Verbindung mit § 4 Nrn. 2 und 3 
VOB/A aufgeteilt und gewerkeweise vergeben werden. Eine Ge­
samtvergabe soll nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften 
an einen Generalunternehmer u. a. nur erfolgen, wenn dies deut­
lich kostengünstiger ist oder wenn im Einzelfall eindeutige Zeit- 
und/oder Kostenvorteile bei „unabweislich kurzfristig“ zu erstel­
lenden Bauvorhaben vorliegen.18

106.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass es sich bei dem von der 
BSB angestrebten frühzeitigen Realisierungstermin um keine 
zwingende zeitliche Notwendigkeit handelte, die den Einsatz eines 
Generalunternehmers gerechtfertigt hätte. Im Übrigen hat es die 
BSB sowohl gegenüber dem Senat als auch der Bürgerschaft ver­
säumt darzulegen, aufgrund welcher besonderen Umstände und 
Zwänge – über die in den Vorschriften geregelten Ausnahmen 
hinaus – in diesem Fall eine abweichende Entscheidung für die 
Vergabe an einen Generalunternehmer trotz erkennbarer Mehr­
kosten wirtschaftlich war.

107.	 Die BSB hat darauf hingewiesen, dass die zeitliche Realisierung 
des Gesamtkonzepts für die Vergabe an einen Generalunterneh­
mer entscheidend gewesen sei. Zudem habe „die beschleunigte 
Bauausführung“ unter Berücksichtigung gestiegener Baupreis­
indizes zu Kosteneinsparungen geführt.

108.	 Nach den Feststellungen des Rechnungshofs handelte es sich 
nicht um ein unabweislich kurzfristig zu erstellendes Bauvor- 
haben, um zum Beispiel einen geordneten Schulbetrieb sicherzu­
stellen. Zudem berechtigt eine vermutete Indexsteigerung nicht, 
rechtliche Vorgaben zu missachten. Im Übrigen wurde der beab­
sichtigte Fertigstellungstermin um acht Monate überschritten.

16 	Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/3901 vom 14. März 2006.
17	 Vgl. Bürgerschaftsdrucksache 18/3901 vom 14. März 2006, Ziff. 3.3.
18	 Vgl. Ziffer 6.4.3 VV-Bau (damals 6.4.2 der VV-Bau 11/2005).

Mehrkosten von 
850.000 Euro 
durch Gesamt
vergabe
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Architektenwettbewerb

109.	 Die BSB beauftragte einen von ihr ausgewählten Architekten mit 
der Durchführung von Planungsleistungen. Sie hat zur Optimie­
rung des Planungsergebnisses sowohl hinsichtlich der Gestaltung 
im Zusammenhang mit der städtebaulichen Bedeutung des Ge­
samtkonzepts als auch hinsichtlich der Neubau- und Betriebs­
kosten keinen Architektenwettbewerb durchgeführt.

110.	 Die Lösungsansätze aus den ersten Planungsphasen (Vorplanung 
und Entwurfsplanung) haben erfahrungsgemäß die größten Aus­
wirkungen auf die Gestaltung des Gebäudes und somit auch auf 
die Gesamtwirtschaftlichkeit eines Bauvorhabens. Untersu­
chungen haben ergeben, dass eine frühzeitige Optimierung der 
Fachplanung zu Baukostenminimierungen führt, wenn im Vorfeld 
ein dieses Kriterium hervorhebender Wettbewerb stattgefunden 
hat.19 Die Vergabe von Planungsleistungen mit Architektenwett­
bewerb eröffnet die Chance, eine den Grundsätzen des § 7 LHO 
entsprechende Planung zu realisieren und damit auch unter­
schiedliche Ansätze der Wettbewerbsteilnehmer zur Einbeziehung 
des Lebenszyklusses zu bewerten.

111.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass in der Vorplanungspha­
se auf die Erarbeitung alternativer Lösungen verzichtet wurde. Er 
hat die BSB aufgefordert, bei größeren Neubauten der Auslobung 
derartiger Wettbewerbe künftig das nötige Gewicht einzuräumen. 
Der Hinweis der BSB, durch den Verzicht auf einen Architekten­
wettbewerb seien Zeit und Kosten gespart worden, ändert nichts 
daran, dass gerade bei zielorientierter Auslobung mit verbind­
lichen Vorgaben aus dem Wettbewerb die wirtschaftlichste Pla­
nung – auch im Hinblick auf die Betriebskosten – hervorgeht. Un­
ter Berücksichtigung aller Aspekte und des im konkreten Fall 
ohnehin längeren Planungsvorlaufs wäre die Inkaufnahme der 
Vorbereitungszeit angemessen gewesen.

Vertragsgestaltung der Planungsleistungen

112.	 Im Verlauf der Projektbearbeitung hat die BSB bestimmte Anteile 
von Architektenleistungen sowohl an eine Hochbaudienststelle als 
auch an einen Generalunternehmer vergeben.

113.	 Der Rechnungshof hat beanstandet, dass die doppelte Vergabe 
der Planungsleistungen zu vermeidbaren Zahlungen20 führte. Die 
Behörde hat aufgrund der Prüfung des Rechnungshofs Korrek­
turen vorgenommen und zugesagt, doppelte Vergaben künftig zu 
vermeiden.

Wettbewerb 
eröffnet Chance 
auf wirtschaft-
lichere Alternative

Vermeidbare 
Doppelvergaben

19 	Architektenkammer Baden-Württemberg, „Kosten und Zeiten von Wettbewer­
ben und anderen Vergabeverfahren“.

20	 Doppelzahlungen in einer Größenordnung von 6.000 Euro.


